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Abfallentsorgung

Restmüll:   Fr. 14. Jan. und Fr. 28. Jan. 
Bioabfall:   Sa. 8. Jan. und Fr. 21. Jan.
Gelbe Tonne:  Mo. 17. Jan.
Blaue Papiertonne:   Mi. 19. Jan.

Wertstoffhof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7 
– auch Elektroschrott

und Wertstoffhof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Öffnungszeiten:
Samstags  von 9:00 - 12:00 Uhr

Es gelten die Regelungen wie in den Wertstoffhöfen des 
Kommunalunternehmens.

Öffnungszeiten der VGem Helmstadt 
Im Kies 8, 97264 Helmstadt 

 09369 9079-0 (Vermittlung)
poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

Öffnungszeiten nach Vereinbarung 
Montag bis Freitag   8.30 – 12.00 Uhr
Montag und Mittwoch 13.30 – 15.30 Uhr
Donnerstag:  13.30 – 18.00 Uhr

Achtung:
Terminvereinbarung z. Zt. zwingend erforderlich (s.u.)

Die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt  
ist am Freitag, den 07.01.2022 geschlossen! 

Besuchen Sie uns im Internet unter  
www.vgem-helmstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt bietet derzeit einen 
„kontaktarmen Dienstbetrieb“ an. In diesem Rahmen werden wir 
unsere Aufgaben vollumfänglich, unter der Maßgabe einer weitge-
henden Reduzierung von persönlichen Kontakten, wahrnehmen.

Sofern eine persönliche Vorsprache notwendig ist, kann dies 
nur nach Vereinbarung eines Termins erfolgen. Dieser kann 
mit den zuständigen Mitarbeitern telefonisch oder per Mail 
vereinbart werden.

Der Zugang ins VGem-Gebäude ist nur in kontrollierter Form 
möglich, d.h. unsere Mitarbeiter werden Sie zum Zeitpunkt Ihres 
Termins am Eingang abholen. Das Betreten des VGem-Gebäudes 
setzt voraus, dass eine Mund-Nasenbedeckung, eine sogenannte 
„Community-Maske“, getragen wird.

Ferner sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmit-
tel zu desinfizieren und die vorbereitete schriftliche Erklärung zur 
Notwendigkeit des Besuchs ist auszufüllen.

Wir wollen mit diesen Maßnahmen den Gesundheits- und Arbeits-
schutz für die Mitarbeiter, aber auch für die Besucher gewährleisten.

Bitte nutzen Sie die vorhandenen Kommunikationstechniken, um 
mit uns in Kontakt zu treten:

über E-Mail: poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de 
per Telefon: 09369   90 79-0 
oder auch über das Bürgerserviceportal auf unserer Homepage 
www.vgem-helmstadt.de

Wir bitten Sie weiterhin um Ihr Verständnis.

Diese Maßgaben beziehen sich auf den gegenwärtigen Zeitpunkt. 
Sollten sich Änderungen in der Rechtsprechung ergeben, wer-
den die Richtlinien angepasst.
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 Bauhof:   09369 - 33 41 oder 0151-1804 7321

Gemeindliche  
Bekanntmachungen

Rathaus Helmstadt:
Büro des Bürgermeisters:
Tel. 09369-98 24 462

E-Mail: bgmhelmstadt@vgem-helmstadt.bayern.de

Achtung:
Die Sprechstunde findet bis auf weiteres wieder telefonisch statt. 

Gerne können aber persönliche Termine außerhalb des 
Rathauses vereinbart werden.

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter: 
www.helmstadt-ufr.de 

Schauen Sie doch mal rein!

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 10.11.2021

Vorstellung der Planungen zum Uettinger  
und ggf. Helmstadter Windpark

Mit Schreiben vom 11.10.2021 wurde beantragt, dass die Pla-
nungen zum Uettinger und ggf. zu einem Helmstadter Wind-
park von Herrn Wittfeld (Projektplaner Uettingen) in der heuti-
gen Sitzung dem Marktgemeinderates vorgestellt werden und 
eine Beschlussfassung zum Vorhaben erfolgen soll.

Die Marktgemeinderäte möchten, dass der Antrag vom 
11.10.2021 und die Stellungnahme vom regionalen Planungs-
verband ins Protokoll aufgenommen werden.

Email vom 11.10.2021: 
Antrag auf Vorstellung der Planungen zum Uettinger und 
ggf. Helmstadter Windpark in der nächsten Gemeinderats-
sitzung durch den Planer, Hrn. Wittfeld und anschließender 
Beschlussfassung.

Sehr geehrter Bgm. Klembt, 
sehr geehrte Damen und Herren Marktgemeinderäte, 
obwohl bereits zwei Mal beantragt, wurde bislang im Ge-
meinderat und in der Öffentlichkeit keinerlei Information zum 
konkreten Projekt Windpark Uettingen und zu den möglichen 
zwei Bürgerwindkraftanlagen in Helmstadt durch den Projekt-
entwickler gegeben.

Der Vorsitzende hat stattdessen einen Vertreter der Regierung 
v. Ufr. eingeladen, Herrn Weidlich, der dort für die Regionalpla-
nung zuständig ist. Dieser hat in der Sitzung vom 29.09.2021 

Der Markt Helmstadt versucht weiter möglichst viele Impftermine 
für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die Termine werden 
im Internet auf der Homepage: www.stadt-land-wue.de

veröffentlicht und können telefonisch unter Tel. 0931- 49 73 82 30 
(Montag - Freitag, 8:00 - 16:00 Uhr) oder im Internet gebucht werden. 
Erst und Zweitimpfungen sind weiterhin ohne Termin möglich.

Sofern Sie Probleme mit der Buchung haben können Sie sich 
auch persönlich an den 1. Bürgermeister Tobias Klembt wenden, 
wir finden für alle eine Lösung.

Corona-Update
 

Katholische  
Öffentliche Bücherei

Im Kies 4, im Rathaus EG

Wir freuen uns, dass wir wieder für euch da sein dürfen! 
Bitte habt zu eurem eigenen Schutz Verständnis dafür, dass

• sich nicht mehr als 2 Besucher gleichzeitig in der Bücherei 
aufhalten dürfen und

•  es zwingend erforderlich ist, während des  
Aufenthaltes eine FFP2-Maske zu tragen.

Öffnungszeiten: 
 

 Sonntag   09.45 – 11.00 Uhr 
 Dienstag   09.30 – 10.30 Uhr 
 Mittwoch  18.00 – 19.00 Uhr

Unsere neue Telefonnummer lautet:  09369-98 24 464
Hierunter sind wir während der regulären Öffnungszeiten 

telefonisch erreichbar! 

E-Mail: buecherei-helmstadt@pg-hlb.de

Das Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei Helmstadt

Neuer Service – 
Online Terminvereinbarung 
Ab sofort bieten wir für unseren Bürgerservicebereich  
(= Einwohnermelde-, Ordnungs- und Standesamt) die 
Möglichkeit über das Internet einen Termin zu vereinba-
ren. Termine können Sie jederzeit online buchen - auch 
mit dem Handy.

Nach Auswahl des gewünschten Service wird Ihnen eine 
Auswahl der nächsten verfügbaren Termine vorgeschla-
gen. 

Sowohl online als auch bei telefonischer Vereinbarung 
sind die gleichen Termine verfügbar.

Nutzen Sie die Möglichkeit und buchen Sie ihren Termin 
ab sofort über unsere Homepage einfach online!
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grundsätzliche Auskünfte zur Regionalplanung erteilt, ohne je-
doch selbst Kenntnis vom neuen und aktuellen Planungsstand 
auf Uettinger Gemarkung und in der Helmstadter Platte, sowie 
zu den konkreten Standorten und der Projektierung als Bür-
gerwindräder zu haben.

Von der vom Planer extra zur Verfügung gestellten Power-
Point-Präsentation wurden in der Sitzung nur wenige Folien 
auszugsweise und sehr kurz und ohne jede Erläuterung gezeigt.

Diese Planung kann kompetent nur durch den Planer selbst 
vorgestellt werden. Die Informationen über die zu erwarten-
den sehr hohen Einnahmen der Gemeinde und der lukrativen 
Bürgerbeteiligung wurden gänzlich unterdrückt!

Wir halten das für absolut nicht ausreichend!

Die Gemeinderäte und die Bürger und Bürgerinnen haben 
einen Anspruch darauf, die Planung für ein so richtungwei-
sendes und wichtiges Projekt zu kennen und sich selbst eine 
Meinung dazu zu bilden! Es wurden bislang weder Auskünfte 
zu den genauen geplanten Anlagenstandorten noch zur finan-
ziellen Seite der Windkraftanlagen gegeben, obwohl diese In-
formationen enorm wichtig sind für die Gemeinde und jeden 
einzelnen Bürger. Immerhin kann jeder Bürger und jede Bür-
gerin, der/die sich an den Bürgeranlagen beteiligt, finanziellen 
Nutzen daraus ziehen. Und die voraussichtlichen Einnahmen 
der Gemeinde würden bei zwei Helmstadter Anlagen bei ca. 
2,5 Mio. € liegen, nach derzeitigem Stand genug, um ein neues 
Feuerwehrhaus zu bauen!

Uns ist bewusst, dass u.a. die Aspekte Bannwald und Freihalte-
korridor diskutiert werden, aber wir sind uns sicher, dass diese 
Gesichtspunkte auch von den Behörden mittlerweile dem hö-
heren Ziel der Energiewende zum Schutz unseres Klimas und 
unserer Umwelt untergeordnet werden. Vor allem dann, wenn 
der Markt Helmstadt mehrheitlich gerade diese beiden Wind-
kraftanlagen in der Platte explizit und bewusst will und zur Fi-
nanzierung ihrer Pflichtaufgaben dringend benötigt.

Wenn also der Markt Helmstadt, Gemeinderat und Bürger, an 
einem Strang ziehen, dann kann dieses Projekt gelingen und 
verwirklicht werden.

Besser Vorsorgen als Heilen!  
Viele freiwillige Helfer und Helferinnen, auch aus Helmstadt, 
helfen seit Monaten im Ahrtal nach der verheerenden Flutkata-
strophe dort. Das verdient großen Respekt und Anerkennung!

Trotzdem ist das alles leider nur Nachsorge und Schadensbe-
hebung. Aufgrund des Klimawandels sind solche Katastrophen 
in Zukunft häufiger zu erwarten. Vorsorge tut deshalb Not, 
denn Schadensbehebung kann keine nachhaltige Lösung sein!

Zur Vorsorge gehört eine konsequente Energiewende mit dem 
zügigen Ausbau der Windenergie! Und ohne Anwendung des 
St. Florians-Prinzips!

Für unsere Kinder und Kindeskinder!  
Wir stellen deshalb hiermit zum wiederholten Mal den Antrag, 
den Planer, Hrn. Wittfeld unter Absprache mit diesem, in die 
nächste Gemeinderatssitzung einzuladen und den Gemeinde-
rat und die Zuhörer*innen damit detailliert über das geplante 
Projekt zu informieren.

Beschlussvorschlag 1  
Beschlussvorschlag auf Änderung des Regionalplans zur Auf-
nahme der gemeindlichen Grundstücke Fl.Nr. 28930 und 
28931

Der Marktgemeinderat beschließt, die Änderung des Regio-
nalplans: Kapitel B X 5.1 „Windkraftnutzung“ beim Regionalen 

Planungsverband Würzburg zu beantragen. Die gemeindlichen 
Grundstücke Fl.Nr. 28930 und 28931 der Gemarkung Helm-
stadt sollen als Vorbehalts- und Vorranggebiet für Windkraft-
nutzung in den Regionalplan aufgenommen werden.

Beschlussvorschlag 2   
Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Marktes Helmstadt 
bezüglich der Änderung des Regionalplans auf Uettinger Ge-
markung Der Markt Helmstadt befürwortet, wie in der Sitzung 
vom 29.09.2021 bereits beschlossen, die von der Gemeinde 
Uettingen beabsichtigte Errichtung von drei Windkraftanlagen 
nördlich der BAB 3 (Uett 04, Uett 05 und Uett 06). Zusätzlich zu 
diesem bereits gefassten Beschluss wird die von der Gemein-
de Uettingen beabsichtigte Errichtung von zwei Windkraftanla-
gen südlich der BAB 3 (Uett 01 und Uett 02) befürwortet. Die 
beabsichtigte Errichtung der südwestlichsten Windkraftanlage 
(Uett 03) wird nicht befürwortet.

Beschlussvorschlag 3  
Beschluss zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen auf der 
Gemarkung Helmstadt

Der Markt Helmstadt beschließt, auf den Fl.Nrn: 28930 und 
28931 der Gemarkung Helmstadt zwei Windkraftanlagen 
(Helm 01 und Helm 02) zu errichten. Die Projektierung dieser 
beiden Windkraftanlagen erfolgt zusammen mit der Gemeinde 
Uettingen und dem IB Wittfeld.

Diese Mail erhalten zur Kenntnis in cc Bgm. Edgar Schüttler, GR Tho-
mas Hoffmann, Hr. Ulrich Wittfeld, Hr. Oliver Weidlich, Fr. Brigitte 
Ziegra-Schwärzer

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Edgar Martin, Bernd Schätzlein, Joachim Endres, Heinz Me-
nig, Edgar Martin, Petra Schuck, Bernhard Haber, Matthias Ha-
ber und Elke Oberdorf

Stellungnahme Regionaler Planungsverband:

Tobias Klembt - 1. Bürgermeister des Marktes Helmstadt 
Von: Ziegra-Schwärzer, Brigitte (Reg UFr)  
<Brigitte.Ziegra-Schwaerzer@regufr.bayern.de>

Gesendet: Mittwoch, 13. Oktober 2021 12:03

An: Tobias Klembt - 1. Bürgermeister des Marktes Helmstadt

Cc: Edgar Schüttler - 1. Bürgermeister der Gemeinde Uettin-
gen; Buettner Ralf - VGem Helmstadt; ed.martin@t-online.de; 
Ulrich Wittfeld; Kühl Sebastian; Füller Andrea

Betreff: WG: Antrag auf Vorstellung des aktuellen Planungs-
standes zum Wiindpark Uettingen und Helmstadt durch den 
Planer Wittfeld - Bitte prüfen!!!

Anlagen: Antrag IDB WGH Windpark Helmstadt  
Platte=11-10-2021=.pdf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Klembt , 
bezugnehmend auf das an Sie gerichtete Schreiben „Antrag 
auf Vorstellung der Planungen zum Uettinger und ggf. Helm-
stadter Windpark in der nächsten Gemeinderatssitzung durch 
den Planer, Hrn. Wittfeld und anschließender

Beschlussfassung“ (11.10.2021), dass uns von Herrn Martin (In-
itiative Demokratischer Bürger) zur Kenntnis gegeben wurde, 
möchten wir Folgendes anmerken:

Herr Weidlich, Leiter des Sachgebietes Raumordnung, Landes- 
und Regionalplanung der Regierung von Unterfranken, war zu 
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der Gemeinderatssitzung am 29. September 2021 eingeladen 
worden, um über das Steuerungskonzept Windkraftnutzung 
der Region Würzburg mit den darin festgelegten Vorrang-, Vor-
behalts- und Ausschlussgebieten für die Errichtung von Wind-
kraftanlagen sowie das laufende Regionalplanänderungsver-
fahren zu informieren.Hingegen war es nicht seine Aufgabe 
über das Projekt „Windpark Uettingen“ und das von uns bis-
lang nicht bewertete Windprojekt Helmstadt (2 Windkraftanla-
gen im Bereich „Platte“) Auskunft zu geben.

Anlass für das Regionalplanänderungsverfahren war der An-
trag der Gemeinde Uettingen vom 15.04.2021 zur Aufnahme 
der gemeindlichen Grundstücke Fl. Nrn. 19115 (Teilfläche 
Nord) und 19116 (Teilfläche Süd) als Vorrang bzw. Vorbehalts-
gebiet in den Regionalplan Würzburg. Wie von Herrn Weidlich 
dargelegt, wurde der Antrag in der Planungsausschusssitzung 
des Regionalen Planungsverbandes Würzburg am 7.6.2021 ein-
gehend beraten und der Beschluss gefasst, den Bereich nörd-
lich der Autobahn BAB A3 einer erneuten Einzelfallbetrachtung 
hinsichtlich der Ausweisung eines Vorrang- bzw. Vorbehaltsge-
bietes für Windkraftnutzung zu unterziehen. In diesem Bereich 
erscheint die Realisierung eines Windparks möglich, ohne dass 
es zu einer beeinträchtigenden Umfassungswirkung (Umzinge-
lung) von Helmstadt und einer visuellen Überlastung des Land-
schaftsraumes durch Windkraftanlagen kommt.

Für den Bereich südlich der Autobahn gilt hingegen, dass aus-
gehend von den südlich von Helmstadt verbindlich festgeleg-
ten Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten WK 19 und WK 48 (13 
WKA errichtet, 3 WKA im Genehmigungsverfahren, 1 WKA in 
Planung) die Zusatzwirkung mit Festlegung eines weiteren Vor-
rang- bzw. Vorbehaltsgebietes Windkraftnutzung östlich bzw. 
nordöstlich von Helmstadt (Windprojekt Uettingen mit Teilflä-
che Süd sowie Windprojekt Helmstadt im Bereich „Platte“) mit 
Blick auf das Restriktionskriterium „Visuelle Überlastung des 
Landschaftsraumes und Umzingelung von Orten“ als erheblich 
zu werten ist, da der gebotene Freihaltekorridor von ca. 60° 
nicht eingehalten wird. Dieser dient als Abgrenzung des Berei-
ches, der für einen freien Blick in die Landschaft erforderlich 
ist und zusammenhängend von Windkraftanlagen freigehalten 
werden soll. Eine großflächige Überprägung der Landschaft 
durch Windparks in naher Sichtbeziehung zueinander und 
eine damit einhergehende übermäßige Beeinträchtigung von 
Menschen sollen hierdurch vermieden werden.

Den Planungen im Bereich „Platte“ steht zudem das Aus-
schlusskriterium „Bannwald“ entgegen. Eine Vereinbarkeit mit 
dem verbindlichen Steuerungskonzept Windkraftnutzung der 
Region Würzburg, dass die Konzentration von Windkraftanla-
gen an raumverträglichen Standorten vorsieht, ist hier nicht 
gegeben.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, über das laufende 
Regionalplanänderungsverfahren hinaus, keine weiteren An-
strengungen für eine Änderung des Regionalplans im Bereich 
südlich der Autobahn zu unternehmen. Mit dem Windpark im 
Bereich des Vorranggebietes Windkraftnutzung WK 19 „Süd-
lich Helmstadt“ leistet die Gemeinde Helmstadt bereits einen 
wertvollen Anteil beim zielgerichteten Ausbau der erneuerba-
ren Energien innerhalb der Planungsregion Würzburg.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen, Brigitte Ziegra-Schwärzer

Würzburg, den 13.10.2021 
Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 24 
- höhere Landesplanungsbehörde -

97070 Würzburg, Peterplatz 9  

Herrn Wittfeld wurde zur heutigen Sitzung eingeladen und prä-
sentiert das Projekt und erläutert die Vorteile für den Markt 
Helmstadt.

Die Marktgemeinderäte Fiederling und Mundelsee weisen 
nochmals explizit auf die Stellungnahme des regionalen Pla-
nungsverband hin: 

Zitat aus dem Schreiben vom 13.10.2021: 
Den Planungen im Bereich „Platte“ steht zudem das Aus-
schlusskriterium „Bannwald“ entgegen. Eine Vereinbarkeit mit 
dem verbindlichen Steuerungskonzept Windkraftnutzung der 
Region Würzburg, dass die Konzentration von Windkraftanla-
gen an raumverträglichen Standorten vorsieht, ist hier nicht 
gegeben.

Der Markt Helmstadt befürwortet, wie in der Sitzung vom 
29.09.2021 bereits beschlossen, die von der Gemeinde Uettingen 
beabsichtigte Errichtung von drei Windkraftanlagen nördlich der 
BAB 3 (Uett 04, Uett 05 und Uett 06). Zusätzlich zu diesem bereits 
gefassten Beschluss wird die von der Gemeinde Uettingen beab-
sichtigte Errichtung von zwei Windkraftanlagen südlich der BAB 3 
(Uett 01 und Uett 02) befürwortet. Die beabsichtigte Errichtung der 
südwestlichsten Windkraftanlage (Uett 03) wird nicht befürwortet.

Ja: 8  Nein: 6

Standort einer Windenergieanlage  
in der "Platte" Markt Helmstadt

In der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates am 
08.09.2021 wurde unter Tagesordnungspunkt 8.6 die Behand-
lung dieses Tagesordnungspunktes in der heutigen Sitzung 
beantragt.

Beschluss zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen auf 
der Gemarkung Helmstadt

Der Markt Helmstadt beschließt, auf den Fl.Nrn: 28930 und 
28931 der Gemarkung Helmstadt zwei Windkraftanlagen 
(Helm 01 und Helm 02) zu errichten. Die Projektierung dieser 
beiden Windkraftanlagen erfolgt zusammen mit der Gemeinde 
Uettingen und dem IB Wittfeld.

Ja: 8  Nein:6

Antrag auf Änderung des Regionalplans: Kapitel B X 5.1 
"Windkraftnutzung"; Aufnahme der gemeindlichen 
Grundstücke Fl.Nr. 28930 und 28931 als Vorbehalts-  
bzw. Vorranggebiet für Windkraftnutzung

Der Schutz des Klimas hat in den letzten Monaten erheb-
lich an Dynamik gewonnen: Die EU hat ihre Klimaschutzzie-
le wesentlich erhöht, die USA sind in das Pariser Abkommen 
zurückgekommen, der Bund hat nach dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts die schon ehrgeizigen Ziele im 
Bundesklimaschutzgesetz beträchtlich angehoben: Das Ziel 
der Treibhausgasneutralität wurde bereits bis 2045 verankert 
(bisher 2050) und der Weg bis dahin festgelegt. Um die ambi-
tionierten Klimaschutzziele des Gesetzes zu erreichen, hat die 
Bundesregierung am 23. Juni 2021 ein Acht-Milliarden-Sofort-
programm beschlossen; ein erster Schritt, dem weitere folgen 
müssen. Die Bayerische Staatsregierung wird einen Entwurf 
für eine Novellierung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes in 
den Bayerischen Landtag einbringen und ein überarbeitetes 
Maßnahmenpaket vorlegen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist vor allem die Energi po-
litik gefordert, da vier Fünftel der Treibhausgasemissionen 



6  Mitteilungsblatt Markt Helmstadt   Januar 2022

Informationen des Marktes Helmstadt

energiebedingt sind. Die Ziele können nur erreicht werden, 
wenn alle ihren Beitrag leisten. Klima- und Energiepolitik kön-
nen nicht gegen die Gesellschaft gelingen, sondern wir müs-
sen möglichst alle mitnehmen. Hierbei spielen die Kommunen 
eine herausragende Rolle und sind wichtige Player beim Klima-
schutz und der Energiewende vor Ort.

In Bayern sind zurzeit rund 1.120 Windenergieanlagen am 
Netz und erzeugen 4,5 Terawattstunden Strom. In den letz-
ten Jahren war der Zuwachs an Windenergieanlagen jedoch 
stark rückläufig. Damit die Energiewende gelingen kann, ist es 
entscheidend, dass der Ausbau der Windenergie neue Fahrt 
aufnimmt. Im Handlungsfeld Windenergie ist das Ziel der Bay-
erischen Staatsregierung, zeitnah den Bau von bis zu 300 neue 
Windenergieanlagen anzustoßen.

Der Vorsitzende regt an, dass der Markt Helmstadt einen wei-
teren Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leistet. 
Deshalb und selbstverständlich auch mit Blick auf die perspek-
tivisch negative Entwicklung der finanziellen Lage des Marktes 
Helmstadt sollte die Änderung des Regionalplans mit dem Ziel 
der Aufnahme der gemeindeeigenen Grundstücke Fl.Nr. 28930 
und 28930, Gemarkung Helmstadt, als Vorbehalts- bzw. Vor-
ranggebiet für Windkraftnutzung beim Regionalen Planungs-
verband Würzburg beantragt werden.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Änderung des Regio-
nalplans: Kapitel B X 5.1 „Windkraftnutzung“ beim Regionalen 
Planungsverband Würzburg zu beantragen. Die gemeindlichen 
Grundstücke Fl.Nr 28930 und 28931, Gemarkung Helmstadt, 
sollen als Vorbehalts- und Vorganggebiet für Windkraftnut-
zung in den Regionalplan aufgenommen werden.

Ja: 8  Nein: 6

Alternative Planung Neubau Feuerwehrhaus Helmstadt; 
hier: Auswahl eines Architekturbüros

In der Marktgemeinderatssitzung vom 29.09.2021 wurde un-
ter TOP 1 der öffentlichen Sitzung der Antrag der CSU-Fraktion 
behandelt, einen unabhängigen, in der Planung von Feuer-
wehrhäusern erfahrenen Architekten mit der Erstellung einer 
alternativen, fundierten Kostenschätzung nach DGUV 205/008 
baldmöglichst zu beauftragen. Hierzu hat der Marktgemein-
derat beschlossen, dass durch einen unabhängigen Planer 
die Geeignetheit der bisher in Erwägung gezogenen Standorte 
und alternativer Standortmöglichkeiten für den Feuerwehr-
hausneubau geprüft werden sollen.

Von Feuerwehrseite wurde nun mit Mail vom 02.11.2021 ein 
Besprechungsbericht übersandt, in dem u.a. drei Büros be-
nannt wurden, die nach Auffassung der Feuerwehr die Erfah-
rung mit der Planung von Feuerwehrhäusern besitzen.Es ist 
nun festzulegen, ob und in welcher Weise mit den von der Feu-
erwehr benannten Architekturbüros Kontakt aufgenommen 
werden soll.

Der Marktgemeinderat beschließt, den Vorsitzenden in Zu-
sammenarbeit mit Herrn Dr. Atrops zu beauftragen, von den 
genannten Büros Angebote einzuholen und den Auftrag in Ab-
sprache mit der Feuerwehrführung zu vergeben.

Ja: 10  Nein: 4

TOP 6 Auslegung Bebauungsplan Messingheilfeld;  
Äußerungen zum BPl und Antrag zur Beschlussfassung

Die Marktgemeinderatsmitglieder Elke Oberdorf, Matthias Ha-
ber, Edgar Martin, Bernd Schätzlein und Bernhard Haber mit 

Mail vom 08.09.2021 zu dem in Aufstellung befindlichen BPl 
„Messingheilfeld“ nachfolgende Feststellungen mit der Bitte 
um Beratung und Beschlussfassung getroffen:

Im neuen Baugebiet Messingheilfeld wird es aufgrund der 
Hanglage sicherlich Bauplätze geben, die schwerer zu bebau-
en sind als andere. Abhängig von der Hanglage wird es einen 
unterschiedlich hohen Aufwand geben, den Baukörper ins Ge-
lände einzufügen sowie die dazugehörende Grünfläche gegen 
ein Abrutschen zu sichern. Im Baugebiet „Am Roth“ kann man 
deutlich sehen, dass der Aufwand unterschiedlich hoch ist. 
Eventuell gibt es noch weitere Aspekte der unterschiedlichen 
Bebaubarkeit (z.B. Entwässerung, Zuwegung, ortstypische Ge-
gebenheiten und dgl.), die vom Ing. Büro noch zu benennen 
wären.

Diese Grundlagenerhebung ist schon jetzt im Rahmen der lau-
fenden Planung durchzuführen, damit dann bei der späteren 
Bauplatzpreiskalkulation die Daten vorhanden sind und nicht 
erst aufwändig und teuer nacherhoben werden müssen.

Dies ist eine durchaus probate Vorgehensweise. In der Tages-
presse wurde bereits über eine vergleichbare Fallgestaltung 
berichtet. In einer Nachbargemeinde wird es bereits praktiziert.

Der Marktgemeinderat beschließt, vom planenden Ingenieur-
büro im Rahmen der laufenden Planung feststellen zu lassen, 
ob es aufgrund der Hanglage oder sonstiger ortstypischer Ge-
gebenheiten dort Baugrundstück gibt, die schwerer als andere 
zu bebauen sind. Sofern dies der Fall ist, sind die schwerer zu 
bebauenden Bauplätze in Art und Umfang zu benennen, damit 
dann in der Bauplatzpreiskalkulation diese mit einem geringe-
ren Preis angeboten werden können. Der in der Sitzung vom 
07.07.2021 aktivierte Arbeitskreis wird vom Ingenieurbüro in 
diese Grundlagenerhebung eingebunden.

Ja: 9  Nein: 5

Melodienweg des Gesangverein Melomania Helmstadt

Der Gesangverein Melomania möchte einen Melodienweg 
rund um Helmstadt gestalten. Die Organisatoren möchten das 
Projekt dem Marktgemeinderat vorstellen. Der Verein sieht 
den Weg als Bereicherung für die Marktgemeinde und bittet um die 
Erlaubnis und Zustimmung den geplanten Weg gestalten zu dürfen.

Der Marktgemeinderat beschließt das Projekt des Gesangver-
ein Melomania zu befürworten und dieses zu unterstützen.

Ja: 14  Nein: 0

Jugendraum Marktgemeinde Helmstadt

Der Marktgemeinderat hatte sich bereits im letzten Jahr auf 
einer Klausur die Räumlichkeiten im alten Rathaus Holzkirch-
hausen angesehen. Fraktionsübergreifend war der Wunsch ei-
nen festen Ort für die Jugend zu schaffen. Der Vorsitzende hat 
daher die Option des Kellers im alten Rathaus Holzkirchhausen 
prüfen lassen.

Die Prüfung ergab, dass an der Stelle in den Unterlagen (Ge-
nehmigungen von 1992 und 1996) bereits gemeindliche Ju-
gendräume unterhalb des Kindergartens vorgesehen waren.

Aus einer Ortsbegehung wurde ersichtlich, dass bereits erste 
Arbeiten gemäß der Planung durchgeführt wurden. (Einbau 
neuer Fenster, Schließen verschiedener Öffnungen, teilweise 
Sanitär und Elektroinstallation). Wahrscheinlich aufgrund ei-
nes zur damaligen Zeit noch bestehenden Kellerrechts wurde 
der Ausbau nicht vollendet.
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Da keine anderweitige Zwischennutzung erfolgte hat die Ge-
nehmigung laut Auskunft des Landratsamts Bestand, eine 
Weiterführung der Arbeiten ist sofern der genehmigte Umfang 
eingehalten wäre sofort möglich und zulässig. Die Auskunft ist 
den Sitzungsunterlagen beigefügt.

Hiermit ergibt sich die Möglichkeit, die zurzeit ungenutzten 
Räume herzurichten und einen festen Ort für gemeindliche 
Jugendarbeit zu schaffen. Sofern hierbei eine professionelle 
Führung benötigt wird hat der Vorsitzende bereits mit Herrn 
Landeck von 12events Kontakt aufgenommen. Dieser hatte in 
den letzten beiden Jahren sehr erfolgreich die Hüttendörfer in 
Helmstadt und Holzkirchhausen organisiert. In seiner Tätigkeit 
unterstützt er insbesondere kleinere Gemeinden (z.B. Kist), für 
die ein fest- angestellter Sozialpädagoge keinen Sinn ergibt.

Zudem eröffnet die Fortführung der Arbeiten die Möglichkeit, 
die Jugend auch im Rahmen des Dorffestes einzubinden, und 
ohne großen finanziellen Aufwand aus bisher ungenutztem 
Raum zumindest eine Basis für die Jugendarbeit zu schaffen.

Je nach Ausführung und technischer Ausstattung kann die 
Maßnahme im vierstelligen Bereich umgesetzt werden.

Die Marktgemeinderäte sind sich einig, dass es einen Jugend-
beauftragten geben sollte, der auch Verantwortung über-
nimmt. Ein Konzept sollte erstellt werden. Auch sollten auf 
jeden Fall Eltern mit ins Boot geholt werden.

Der Marktgemeinderat beschließt, das IB Baunach mit der 
Planung und Beaufsichtigung der Arbeiten zu beauftragen. 
Hierbei werden örtliche Handwerker und die Jugend in Zusam-
menarbeit mit dem Bauhof einbezogen. „Marktgemeinderat 
Harald Lurz erklärt sich bereit das Amt eines gemeindlichen, 
ehrenamtlichen Jugendbeauftragten zu übernehmen“.

Ja: 14  Nein: 0

 
Die Gemeinde Holzkirchen (Landkreis Würzburg)  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt- eine(n)

Erzieherin/ Erzieher (m/w/d)
für ihre Kindertageseinrichtung  

„Haus des Kindes“

Die Arbeitszeit beträgt derzeit 25 Wochenstunden. Die Ein-
gruppierung richtet sich nach dem TVöD-S. Kenntnisse und 
Erfahrungen mit den PC-Programmen aus der Microsoft-Of-
fice-Palette werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Verfahren 
adebisKITA sind wünschenswert.

Wir wünschen uns eine(n) liebevolle(n) und engagierte(n) 
Mitarbeiter(in) und erwarten daneben die Bereitschaft zur 
flexiblen Gestaltung der Wochenarbeitszeit. Sollten wir Ihr In-
teresse geweckt haben, Sie zudem bereit sein, mit Eigeniniti-
ative, Durchsetzungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, 
Einsatzbereitschaft, Loyalität, Zuverlässigkeit und Fachkennt-
nis unser Team zu verstärken, bewerben Sie sich einfach. 

Die üblichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens 31.01.2022 an die 

Gemeinde Holzkirchen 
z. Hd. Herrn 1. Bürgermeister Daniel Bachmann 
Nibelungenstraße 1 
97292 Holzkirchen  
oder per Mail: bgmholzkirchen@vgem-helmstadt.bayern.de

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen  
der 1. Bürgermeister Mobil: 0151 - 12586306 oder  
die Leiterin der Kita Frau Schmitt Tel. 09369 - 81 00 
zur Verfügung.

Informationen bzw. Hinweise zum Datenschutz  
im Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.holzkirchen-ufr.de

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe 
und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten 
Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglich-
keiten und Wege von Problemlösungen entwickelt (z.B. Pla-
nungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rech-
nungswesen, Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.

Der nächste Sprechtag ist am 
 Donnerstag, 13. Januar 2022  

von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

Anmeldung bei: 

Brigitte Schmid,  Tel. 0931 8003-5112 
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung

Informationsangebot zur  
Existenzgründung, Existenzerhaltung  
und Unternehmensnachfolge

Veitshöchheim:  
Di., 11. Januar 16.30 - 20.00 Uhr 
Schulsportzentrum, Günterslebener Str. 41, Veitshöchheim

Gaukönigshofen:  
Mo., 17. Januar 17.00 - 20.00 Uhr 
Turnhalle Mittelschule, Schulstr. 1, Gaukönigshofen

Würzburg: 
Fr., 21. Januar 15.00 - 19.30 Uhr 
Mönchbergschule, Richard-Wagner-Str. 52, Würzburg

Röttingen: 
Do., 27. Januar 17.00 - 20.30 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 5, Röttingen

Bitte unbedingt den Spendenabstand von 56 Tagen einhalten!! 
Der Blutspendedienst weist darauf hin: Bitte bringen Sie zu je-
der Spende unbedingt Ihren Blutspendepass mit. Zumindest aber 
einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).

Nächste  
Blutspendetermine:
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Naturfreunde und Umwelt-Interessierte,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückli-
ches und erfolgreiches Neues Jahr 2022 und stelle diese Rubrik 
ganz in das Zeichen des Klimawandels.

Bereits 2018 haben mehr als 11.000 Wissenschaftler aus 153 
Ländern vor einem weltweiten „Klima-Notfall“ gewarnt, nach-
dem alle vorliegenden relevanten Daten ausgewertet wurden.                                                  

Trotz dieser Warnungen, trotz Hitzewellen und Dürren mit 
verheerenden Bränden, trotz extrem trockener Jahre wie 2018 
und 2019 oder der vernichtenden Überschwemmungen im 
Ahrtal im letzten Jahr, deren Bilder viele von uns noch im Kopf 
haben, ändern die meisten Menschen ihr Verhalten nicht.

„Was können wir in der Bundesrepublik Deutschland schon 
ausrichten? Was kann ich als Einzelperson schon für das Kli-
ma tun? Soll sich doch die Politik kümmern! Was interessiert 
es mich, dass die Meeresspiegel ansteigen und Menschen und 
Tiere ihre Lebensgrundlagen verlieren! Das betrifft mich doch 
nicht!  Warum soll ich auf etwas verzichten, mein Leben even-
tuell umstellen, meine Lebensweise zum Teil verändern?“ 

Die Antwort lautet:

„Weil wir es jetzt noch in der Hand haben, die Welt, unsere 
Erde zu retten!“

Wir sind spät dran, aber es ist noch zu schaffen. Wenn wir aber 
weiter so machen wie bisher und über unsere Verhältnisse 
leben, die Erde und ihre Ressourcen ausbeuten, die Umwelt 
und Meere  verschmutzen und die Natur zerstören, wird uns 
der Klimawandel mit Sicherheit in wenigen Jahren mit einer 
neuen Heißzeit einen anderen Lebensstil aufzwingen. Warum 
also nicht bereits jetzt selbstbestimmt unseren Lebensstil ver-

ändern? Und das zum Wohle der folgenden Generationen! Es 
muss doch allen, die Kinder, Enkel und Urenkel haben, die Ver-
nunft sagen, dass wir unser Verhalten ändern müssen.

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun!“  
- Mahatma Gandhi

Was also können, müssen wir heute tun?
Zuerst gilt es zu begreifen, dass die Folgen des Klimawandels 
erheblich teurer sind als die Investitionen in den Klimaschutz. 
Allein die verheerenden Überschwemmungen in 2021 haben 
ca. 30 Milliarden Euro gekostet.

Und wir sollten realisieren, dass der Klimawandel uns alle be-
trifft und nicht nur Menschen in der Sahelzone oder auf klei-
nen Meeresinseln.

Daraus schlussfolgernd sollten wir verpflichtend zur Tat schrei-
ten und uns und unsere Lebensweise ändern. Nicht von heu-
te auf morgen, aber Schritt für Schritt. Denn wir alle wissen, 
dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Dabei kann jeder 
selbst über seinen ersten Schritt als Klima-Retter*in entscheiden. 

Frau/Mann kann
 sich zum Thema Klimawandel informieren und  

Informationen und Erfahrungen weitergeben
 dem Allgemeinwohl wieder einen größeren Platz im  

individuellen Leben schenken
 Mitglied in Umweltverbänden werden und so einen Beitrag 

leisten
 sich in Umweltverbänden, Gartenbauvereinen u. ä.  

engagieren
 Petitionen einbringen oder unterschreiben
 Nachhaltigkeit als Chance begreifen und so Ressourcen 

schonen
 das Konsum- und Einkaufsverhalten ändern
 die Einstellung zum Tier und somit das Essverhalten  

korrigieren
 die Alltagsmobilität verändern
 das Reiseverhalten überdenken,  

auch wenn es nach Corona schwerfällt
 versuchen, den eigenen CO2- und Wasserfußabdruck  

zu reduzieren
 den Klimaschutz vorantreiben
 sich für Natur, Naturschutz und Umwelt einsetzen
 Kapital nachhaltig investieren
 Politiker und Firmen zu verändertem Handeln auffordern
 die Energiewende vorantreiben

Ihr Umweltbeauftragter  
informiert:
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Sie sehen, jeder kann auf die eine oder andere Weise seinen 
Teil zur Rettung des Klimas beitragen. Ich werde meinen Bei-
trag unter anderem damit leisten, dass ich unermüdlich Rat-
schläge, Tipps und Informationen in meiner Rubrik an Sie wei-
tergebe und als Ihr Umweltbeauftragter versuche, Aktionen 
und Projekte für die Natur und Umwelt umzusetzen.

Sie sind natürlich alle eingeladen, sich einzubringen und so 
mein Engagement zu unterstützen.

Auch der BUNTEN TISCH bietet Ihnen jeden Monat die Ge-
legenheit sich einzubringen und so lade ich Sie herzlich zum 
nächsten

„BUNTEN TISCH“ 
am Donnerstag, den 20. Januar 2022 um 19:30 Uhr

im Milchhaus in Helmstadt hinweisen, 

zu dem Sie alle recht herzlich eingeladen sind. 
Bringen Sie sich ein, kommen Sie vorbei!

 
Ich freue mich auf Anregungen, Fragen, Informationen und 
Gespräche, gerne auch vorab per E-Mail: lirho@t-online.de 
oder Tel. 09397-13 55

Danke, dass Sie meine Rubrik lesen und bleiben Sie gesund!

Machen wir den nächsten Schritt zur Erhaltung unserer  

wunderschönen Natur!

Herzliche Grüße

Ihr Holger Linke

Am 11.12. und 12.12.2021 war es wieder soweit: Das Auto-
haus Opel Willer hat uns mit einem Fahrzeug unterstützt, in 
das 8 Mann/Frau, Werkzeug und Reisegepäck gepasst haben. 
Und los ging die Reise nach Dernau, Mayschoss und Laach. Die 
Häuser im Ahrtal befinden sich nach wie vor in rohbauähnli-
chem Zustand, die Außenanlagen, Zufahrten und Wege haben 
starken Schaden genommen, Fenster sind größtenteils einge-
baut und auch Verputzer und Estrichbauer hatten in den letz-
ten Wochen gut zu tun.

Der Verputzer Michael aus Michelrieth hat sich bei uns gemel-
det und Hilfe angeboten, die wir dringend benötigt haben. 
Gerade Fachkräfte sind jetzt gefragt. Wir teilen unsere Hel-
fer immer auf verschiedenen Baustellen ein. So konnten wir 
gleichzeitig mehrere Einsatzorte bedienen. Kurzer Arbeitsbe-
richt: Abtragen von Erdreich, das aufgrund von Ölverschmut-
zung stark beschädigt war und Neuverfüllung, eine Garage 
und Anbau wurden innen und außen verputzt, Eckschienen 
gesetzt, Kabel gezogen, Isolierung im Bodenbereich, Boden-
bearbeitung im Außenbereich, Sanitärinstallation, Unterkon-
struktion für Garage, Gipsdecke und Kabelverlegung. Viele 
Menschen sind mit uns gemeinsam wieder einen Schritt wei-
tergekommen.

Helmstadt für's Ahrtal: 
Helft uns zu helfen!

Eigentlich sollte das unser letzter Einsatz in 2021 sein. Aller-
dings hat uns eine Nachricht erreicht, die wir nicht ignorieren 
konnten. Eine Familie, die privat und geschäftlich der Flut zum 
Opfer der Flutkatastrophe wurde und keine Absicherung für 
derartige Schäden hat, fragte nach ein paar Schreibtischen, um 
das Büro wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben uns 
mit einem Büroeinrichter in Verbindung gesetzt und eine groß-
zügige Spende für die komplette Einrichtung von zwei Büro-
räumen erhalten. Zwischen den Jahren werden wir die Möbel 
nach Neuenahr-Ahrweiler bringen und aufbauen und damit 
das Jahr 2021 beschließen.

Wir durften in 2021 viel Unterstützung durch Helmstädter 
Bürger, Firmen, Freunde und Familien erfahren, die uns mit 
Spenden, aufmunternden Worten und tatkräftigem Einsatz zur 
Seite standen. 

Ohne EUCH hätten wir das nicht geschafft. Euch allen gilt unser 
DANK.

Wir werden auch im nächsten Jahr unsere Arbeit fortsetzen 
und freuen uns auf neue Herausforderungen. 

Zur Unterstützung unserer Arbeit werden Spenden an:  
IBAN DE19 7905 0000 0049 2515 49  
gerne entgegengenommen.

Anzeige
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Neue Filme  
auf dem YouTube-Kanal der SVLFG
Wie Anwender sicher und gesund mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
arbeiten, stellt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) in sechs neuen animierten Filmen vor.

Zu finden sind sie auf dem YouTube-Kanal der SVLFG unter 
www.svlfg.de/youtube-digital in der Playlist „Sicherer Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln“.

In einem Hauptfilm und fünf Detailfilmen werden folgende 
Themen aufgegriffen:

· Sicherer Anwenderschutz beim Umgang mit PSM (Hauptfilm)
· Zum Umgang mit konzentrierten PSM
· Zum Umgang mit anwendungsfertigen PSM
· Zur Anwendungssicherheit im Pflanzenschutz
· Reparatur und Störungsbeseitigung beim Ausbringen von PSM
· Persönliche Schutzausrüstung für den Umgang mit PSM 

Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte profitieren von den 
vorgestellten Maßnahmen.

Die Filme rund um den „Anwenderschutz im Pflanzenschutz“ 
können auch als ergänzendes Element bei Qualifizierungsmaß-
nahmen genutzt werden, zum Beispiel bei Unterweisungen.

Wissenswertes, worauf Anwender bei Pflanzenschutzarbeiten 
achten sollten, stellt die SVLFG zudem unter 

www.svlfg.de/pflanzenschutzarbeiten zur Verfügung.

Sozialversicherung  
für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau

Zuschuss zu Fahrsicherheitstraining
Die Wetterbedingungen im Herbst und Winter erhöhen das 
Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Darum bietet die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
(LBG) ihren Versicherten einen Zuschuss zum Fahrsicherheits-
training an, wenn dieses nach den Richtlinien des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates e. V. (DVR) durchgeführt wird.

Vor allem bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen werden Ge-
schwindigkeit, Beschleunigungsleistung und Gespannlänge oft 
falsch eingeschätzt. Eine regennasse Fahrbahn und schlech-
te Sichtverhältnisse machen die Verkehrssituation noch un-
überschaubarer. Auch wenn der Anteil landwirtschaftlicher 
Verkehrsteilnehmer gering ist, sind insbesondere Traktor- An-
hänger-Gespanne immer wieder in schwere Unfälle mit drasti-
schen Folgen verwickelt.

Aus diesem Grund bietet die LBG Zuschüsse zu Fahrsicher-
heitstrainings an. Neben Teilnahmen mit Schleppern und LKW 
werden auch solche mit Transportern, Motorrädern, PKW und 
auf Anfrage auch mit Spezialmaschinen, zum Beispiel Erdbau-
maschinen, gefördert.

Wer Gefahren besser einschätzen kann und weiß, wie im Ernst-
fall zu reagieren ist, kann Unfälle leichter vermeiden. In Fahrsi-
cherheitstrainings können die Teilnehmer bei simulierten Wet-
terbindungen üben, mit Eis, Schnee und Regen auf der Straße 
sicher umzugehen.

Neues im Verbandskasten
Seit 1. November gelten neue Normen für Verbandskästen in 
Betrieben. Neue Materialien wurden aufgenommen, vorge-
schriebene Mengen verändert. Die Neuerungen gelten sowohl 
für die kleinen Verbandskästen nach DIN 13157 als auch für 
die großen nach DIN 13169 in den Betrieben.

Was ist neu?  
Die Anzahl der Wundschnellverbände wurde erhöht, da sie die 
am meisten gebrauchten Verbandsmaterialien bei der Ersten 
Hilfe sind. Zusätzlich aufgenommen wurden Hautreinigungs-
tücher wie sie bereits seit einigen Jahren im KFZ-Verbandkas-
ten enthalten sind. Ebenfalls neu sind zwei Gesichtsmasken, 
die neben den bereits seit Jahren etablierten Erste- Hilfe-Hand-
schuhen den Eigenschutz des Ersthelfers erhöhen.

Ein großer oder zwei kleine Betriebe, die einen großen Verbands-
kasten vorhalten müssen, können alternativ auch auf zwei kleine 
zurückgreifen. Bis auf die Anleitung zur Ersten Hilfe und die Ver-
bandsschere umfasst der große Verbandskasten exakt den Inhalt 
von zwei kleinen Kästen. Vor allem in größeren Betriebsstätten 
sind die Erste-Hilfe-Materialien im Notfall so schneller greifbar.

Alternative für kleine Betriebe  
Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten können weiterhin alter-
nativ einen KFZ-Verbandskasten verwenden. Ein solcher muss 
dann sowohl in den Betriebsfahrzeugen als auch in der Be-
triebsstätte vorhanden sein.

Alte Kästen neu füllen  
Die bisher vorhandenen Verbandskästen müssen nicht sofort 
ersetzt werden – es sei denn, das Haltbarkeitsdatum ist abge-
laufen. Alte Kästen sollten aber sinnvollerweise um das neue 
Material ergänzt werden.

Auch das richtige An- und Abkuppeln von Gespannen sowie 
das Rangieren mit den landwirtschaftlichen Maschinen kann 
geübt und gefestigt werden.

Jeder Betrieb kann hierfür einmal jährlich einen Zuschuss be-
anspruchen. Dabei ist zu beachten: Die Kosten eines Trainings 
sind von den Betrieben komplett an den Veranstalter zu zah-
len. Der Zuschuss wird von der LBG nur an den Mitgliedsbe-
trieb gezahlt. Die Trainings können je nach Fahrzeugart mit 
den Höchstbeträgen von 50 bis 150 Euro gefördert werden.

Der Zuschuss kann unter Angabe der Teilnehmerzahl des Betrie-
bes und dessen Mitgliedsnummer sowie der Fahrzeugart und des 
Programms des Anbieters formlos per  Fax: 0561 785-21 90 68 
oder per E-Mail:  foerderung_praevention@svlfg.de beantragt 
werden.

Auf der Internetseite www.dvr.de/praevention/trainings/an-
bieter-von-sicherheitstrainings sind die Trainingsplätze nach 
den DVR-Richtlinien zu finden.

Unter www.svlfg.de/unfallfrei-unterwegs-mit-landwirtschaftli-
chen-fahrzeugen bietet die SVLFG weitere Tipps zur Sicherheit 
im Straßenverkehr an.

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
Tel. 03944-36 160,  www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am Wasserturm

Anzeige
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Jeder Moment WERTvoll.  
Der Landkreis Würzburg  
wird 50!
Tag der offenen Tür im Landratsamt am  
3. Juli 2022

Am 1. Juli 2022 feiert der Landkreis Würzburg seinen 50. Ge-
burtstag unter dem Motto: „Jeder Moment WERTvoll“. In seiner 
heutigen Form entstand der Landkreis 1972 aus den Altland-
kreisen Würzburg und Ochsenfurt und einigen Gemeinden 
umliegender Landkreise. Heute bilden 52 Gemeinden mit 
113 Ortsteilen den Landkreis Würzburg, der sich mit mehr als 
162.000 Einwohner*innen als „Kragenlandkreis“ um die kreis-
freie Stadt Würzburg schmiegt. 

Das 50. Landkreis-Jubiläum soll groß gefeiert werden: Mit ei-
nem offiziellen Festakt am 1. Juli und einem Tag für die Ehren-
amtskarteninhaberinnen und -inhaber aus dem Landkreis am 
2. Juli. Zum Tag der offenen Tür im Landratsamt Würzburg ist 
am 3. Juli 2022 die gesamte Bevölkerung eingeladen. 

Zudem sind unter dem Motto „52 x 52 = 50“ von Januar bis De-
zember 2022 in jeder der 52 Landkreisgemeinden Jubiläums-
veranstaltungen geplant. 

Landrat Thomas Eberth lädt schon heute ein, sich den Termin 
für den Tag der offenen Tür im Landratsamt am 3. Juli vorzu-
merken: „Es wird für Groß und Klein ein erlebnisreicher Tag, 
denn es soll einen bunten Mix aus Unterhaltung, Information, 
Musik, Kultur und regionalen Spezialitäten in und ums Land-
ratsamt in der Zeppelinstraße geben.“ Sogar ein eigens von der 
Kauzen Bräu und der Privatbrauerei Oechsner gebrautes Jubi-
läumsbier wird es geben. 

Alle Veranstaltungen finden statt, soweit es die dann aktuellen 
Corona-Regeln zulassen. Aktuelle Informationen zum Land-
kreisjubiläum gibt es hier: 

www.landkreis-wuerzburg.de/Jubiläum 

NightLife-Shuttle vorübergehend wieder ausgesetzt
Reaktion auf die aktuelle Corona-Lage und das Pandemiegeschehen

Die NightLife-Fahrten der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber 
(VGMT) werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Aufgrund 
der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen, der 
neuen Virusvariante, der gesellschaftlichen Einschränkungen 
sowie der Notwendigkeit, Kontakte zu reduzieren, hat die 
VGMT sich zu diesem Schritt entschieden. Der NightLife-Shuttle 
ermöglichte bisher Nachtschwärmerinnen und Nachtschwär-
mern am Wochenende Freizeitspaß bei sicherer Mobilität zum 
niedrigen Fahrpreis. Erst zum 14. August dieses Jahres wurden 
die NightLife-Fahrten nach einer 17-monatigen Corona-Pause 
wieder eingeführt. Nach nunmehr dreieinhalb Monaten wer-
den die NightLife-Fahrten vorübergehend wieder ausgesetzt. 
Der Fahrplan wird ab sofort angepasst.

„Wie bereits Mitte August angekündigt, haben wir das Pande-
miegeschehen stets beobachtet und uns aufgrund der aktuel-
len Entwicklungen nun zu diesem Schritt entschlossen“, berich-
tet Dezernentin und VGMT-Geschäftsführerin Ursula Mühleck. 
Sie ergänzt, dass man sehr dankbar für die Flexibilität der Ver-
kehrsunternehmen in diesen turbulenten Zeiten sei.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die VGMT weisen da-
rauf hin, dass im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in 
Baden-Württemberg Personen nach ihrem sechsten Geburts-
tag in Bus, Bahn und Ruftaxi eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung tragen müssen. Auf bayerischen Streckenabschnit-
ten gilt derzeit eine FFP2-Maskenpflicht. Seit Mittwoch, 24. 
November, gilt zudem 3G im ÖPNV. Eine Beförderung ist ge-
mäß Infektionsschutzgesetzes nur noch für geimpfte, genese-
ne oder aktuell getestete Fahrgäste möglich. Der 3G-Nachweis 
muss während der gesamten Fahrt für Stichprobenkontrollen 
bereitgehalten werden. Ausgenommen von der 3G-Regelung 
sind lediglich Schülerinnen und Schüler, sofern diese einen 
gültigen Schülerausweis vorzeigen können. 

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des 
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund 
um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlo-
sen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um 
die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und 
Ruftaxizentrale unter der Servicenummer Tel. 0621 - 10 77 077. 
Das VGMT-Team steht während der Geschäftszeiten in der Ge-
schäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter Tel. 09343 - 62 140 
zur Verfügung.

Foto: VGMT, NightLife-Shuttle am ZOB in Tauberbischofsheim 

Nightshuttle VGMT

Anzeige
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Workshop 
für päd. Fachkräfte und Ehrenamtliche  
in der Eltern-Kind-Arbeit
Montag, 17.01.2022 von 16.00 - 20.00 Uhr

Erfolgreicher Kinderschutz setzt das Wissen über Entstehung 
und Folgen von Kindeswohlgefährdung voraus. Ob ein Kind 
in einer bestimmten Lebenssituation sicher und geschützt ist 
oder aber gefährdet ist, ist meist nicht leicht zu beantworten. 
Um zu einer guten Entscheidung im Sinne des Kindeswohls zu 
gelangen, ist vor allem ein Basiswissen notwendig.

In diesem Workshop erhalten Sie eine Einführung zum Thema 
Kinderschutz, Sie erfahren mehr über Formen und Belastungs-
faktoren der Kindeswohlgefährdung, unter fachlicher Anlei-
tung und in Kleingruppen lernen sie Möglichkeiten zur Risiko-
einschätzung kennen, um angemessene Handlungsschritten 
einzuleiten.

Referentin: Birgit Zöller, Erzieherin, Sozialpädagogin (FH),  
Fachkraft Bindungsentwicklung, Elternkurstrainerin DKSB,  
Marte Meo Prakticer

Teilnahmebeitrag: 17,00 €

Uhlmann & Zacher ist Hersteller elektronischer Schließsysteme 
und Teil von Deutschlands starkem Mittelstand. Bewerben Sie sich 
jetzt und nutzen Sie die Chance als Berufserfahrener oder für 
eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in das Berufsleben als:
  App-Entwickler*in (Swift oder Kotlin/JAVA) (m/w/d)
App-Tester*in (m/w/d)
Elektronikentwickler*in (m/w/d)
Firmware-Entwickler*in (m/w/d)
Mitarbeiter*in Marketing (m/w/d)
Mitarbeiter*in Serienüberleitung (m/w/d)
Mitarbeiter*in Verpackung/Versand (m/w/d)
Produktionsmitarbeiter*in (m/w/d)
Reinigungskraft (m/w/d)  

Ausbildungsstellen ab 01. September 2022:
Fachlagerist*in / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)
Technische*r Produktdesigner*in (m/w/d) 

Weitere Infos auf: www.UundZ.com/karriere 

Türöffner für 
Ihre Zukunft

Uhlmann & Zacher GmbH  |  Gutenbergstr. 2-4  |  97297 Waldbüttelbrunn

Tel.: 0931 40672-0  |  E-Mail: karriere@UundZ.de  |  www.UundZ.de

Bildungsprogramm Wald (BiWa)

Fortbildungsreihe für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer
Würzburg – Im Rahmen des bayernweiten Bildungsprogramms 
Wald (BiWa) lädt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen-Würzburg zu einer Fortbildungsreihe für 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ein. 

In 7 Abendeinheiten, und nachfolgend zwei Praxistagen, wird 
den Teilnehmenden das nötige Fachwissen vermittelt, um selb-
ständig richtige Entscheidungen für den Wald treffen zu können.

Die Vorträge zu aktuellen Themen aus der praktischen Wald-
bewirtschaftung  finden im Zeitraum vom 09.02. bis 23.03.2022 
jeweils mittwochs von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 - online über WebEx - statt.

 
Termine und Themen:

09.02.2022  Organisation, Netzwerke, Holzverkauf, 
 Selbsthilfe-Einrichtungen  
16.02.2022  Förderung 
23.02.2022 Waldbegründung
02.03.2022 Feinerschließung und Durchforstung
10.03.2022 Jungwuchs- und Jugendpflege
17.03.2022  Waldschutz
23.03.2022 Waldnaturschutz
Die Praxistage mit den Revierförstern und Revierförsterinnen 
sowie Forstwirtschaftsmeistern sind zu den Themen Pflan-
zung, Pflege und Holzsortierung geplant und werden die er-
worbenen Kenntnisse bei praktischen Vorführungen im Wald 
ergänzen. 

Die Örtlichkeiten, einmal im Landkreis Würzburg und einmal 
im Landkreis Kitzingen, werden im Kurs bekannt gegeben. Am 
Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat 
über den erfolgreichen Besuch des BiWA-Programms.

Die Anmeldung ist ab sofort am Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Kitzingen-Würzburg, Abteilung Forsten 

per E-Mail: elisabeth.heitel@aelf-kw.bayern.de oder

postalisch: AELF Kitzingen-Würzburg,  
Simon-Breu-Str. 21, 97074 Würzburg 

unter Angabe des Vor- und Zunamens, der Adresse,  
der E-Mail-Adresse, dem Ort des Waldbesitzes. 

Alle Angemeldeten erhalten für jeden Vortragsabend –  
jeweils bis zum Vortag - einen Zugangslink sowie ggfs. weitere 
notwendige Informationen. 

Anmeldeschluss ist der 04.02.2022. 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten Würzburg  
mit Landwirtschaftsschule

Anzeige
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RESTMÜLLBEHÄLTER JAHRESGEBÜHR
     60 Liter 207 Euro

     90 Liter 262 Euro

   120 Liter 318 Euro

  240 Liter 583 Euro

1.100 Liter 2.283 Euro

Zusatzbehälter 120 Liter Bio 63 Euro

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Öffnungszeiten: Mo–Do 8–16 Uhr, Fr 8–12 Uhr

PUTZ.MUNTER 2022
Aktionswoche für einen
sauberen Landkreis
4. – 12.3.2022
Jetzt als Gruppe oder Einzelperson anmelden
und die Natur von wilden Müllablagerungen
befreien! Ausführliche Infos und Anmeldeformular
unter www.team-orange.info/putzmunter

Viele kleine Leute,
die an vielen kleinen
Orten viele kleine Dinge 
tun, können das Gesicht 
der Welt verändern –
packen wir es an!

WERTSTOFFHOF GEBÜHR

Bauschutt und
Sonstige Baustellen-
abfälle

100 Liter kostenfrei;
pro weitere angefangene 
50 Liter 5 Euro.

ÄNDERUNGEN ZUM 1.1.2022
Insbesondere die seit Jahren steigenden Abfallmengen sowie die allgemein gestiegenen Kosten
erfordern eine Anpassung der Abfallgebühren: 

Die Abfallgebühren sind zum 15. Februar 2022 fällig.
Jeder Grundstückseigentümer erhält in der zweiten Januarwoche 
einen neuen Abfallgebührenbescheid.

So können Sie die Abfallgebühren bezahlen:

1. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Das Formular hierfür erhalten Sie im Internet unter
www.team-orange.info/formulare sowie in allen
Gemeindeverwaltungen.

2. Jährliche Überweisung auf das folgende Konto:
Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE05 7905 0000 0043 8664 58
BIC: BYLADEM1SWU

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Objektnummer an.
Sie finden diese auf dem Gebührenbescheid.
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die Feuerwehrführungskräfte des Landkreises Würzburg und 
die Feuerwehren wünschen Ihnen mit Landrat Thomas Eberth 
ein gutes, gesundes neues Jahr 2022!

Inmitten einer schwierigen Zeit für unser ganzes Land möch-
ten wir Ihnen sagen: Wir sind für Sie da – Tag und Nacht ein-
satzbereit und hochmotiviert, um Ihr Leben, Ihr Hab und Gut 
und unsere Umwelt vor Schäden durch Feuer, Unwetter und 
andere Katastrophen zu schützen.

Wenn Sie die 112 wählen, wenn die Sirene heult, wenn die Ein-
satzwagen durch die Straßen fahren, können Sie sicher sein: 
Hier eilen ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -Männer, en-
gagierte Menschen mit großem Verantwortungsbewusstsein 
und hoher Kompetenz zur Hilfe, wo und wann immer sie nötig 
ist.

Im Landkreis Würzburg leisten derzeit rund 700 Frauen und 
5.200 Männer ihren „Dienst am Nächsten“ bei einer der 112 
Freiwilligen Feuerwehren. Ob Brandbekämpfung, Helfer vor 
Ort, Schneebruch oder Unwetter, Verkehrsunfall oder Woh-
nungsö  nung, Personen- oder Tierrettung - im Schnitt rücken 
wir jedes Jahr zu rund 5.700 Einsätzen aus. Und auch die wö-
chentlichen Übungen bereiten unsere Kameradinnen und Ka-
meraden für viele Einsatzszenarien vor.

Bestens gerüstet für alle Einsätze sind wir durch eine erprobte 
und professionelle Struktur, die im 2020 erstellten Feuerwehr-
bedarfsplan für den Landkreis Würzburg festgelegt ist. Hierzu 
gehören der Atemschutzpool, mit dem alle Ortsfeuerwehren 
mit stets gewarteten Atemschutzgeräten versorgt werden, 
zwei neue Rüstwägen und das den aktuellen Bedürfnissen 
angepasste Feuerwehrzentrum Klingholz. Auch die neue Feu-
erwehrführungsstruktur im Landkreis Würzburg mit der Auf-
teilung in vier Gebiet  und Fachbereiche von Alarmierungspla-
nung bis Digitalfunk trägt dazu bei, alle Herausforderungen zu 
meistern. Fortbildungen und Workshops zu den Aufgaben der 
Feuerwehr und auch zur Stärkung der internen Kommunikati-
on gehören selbstverständlich dazu.

Wir sind gut aufgestellt – damit Sie sich auf uns verlassen können!

Gott zur Ehr‘ – dem Nächsten zur Wehr.

Neujahrsgrüße 
der Kreisbrandinspektion
Würzburg Land

Das Forum für Soziale Bildung Benediktushöhe bietet in Zu-
sammenarbeit mit der Frauenseelsorge der Diözese Würzburg 
am 12. Januar, von 9-12 Uhr eine Einführung in die Progres-
sive Muskelentspannung an. Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson ist eine einfache und wirksame Entspannungs-
methode zum gezielten Stressabbau im Alltag. Das Ziel ist, 
durch systematische An- und Entspannung der Muskulatur das 
Körpergefühl zu verbessern, verspannte Muskeln zu lockern, 
dabei die Atmung zu erleichtern und mehr Gelassenheit in das 
Leben einzuladen. Es ist eine leicht erlernbare Methode, bei 
der durch geringe Muskelaktivität Spannungsmuster durch-
brochen werden. Sie ist besonders interessant für Menschen, 
die mit passiven Entspannungstechniken nicht zurechtkom-
men. Etwas zur Geschichte, Entwicklung und Wirkungsweise, 
sowie einen praktischen Eindruck von der Methode erfahren 
Sie in dem Vortrag von Monika Scherze.

Termin 12. Januar, von 9-12 Uhr

Veranstaltungsort: Sel. Immina, Kirchplatz 9, Himmelstadt

Referentin: Monika Scherze, Physiotherapeutin/Heilpraktikerin 
für Psychotherapie

Teilnahmegebühr 9,50 € inkl. Frühstück

Anmeldung und weitere Einzelheiten: 
E-Mail: info@benediktushoehe.de, Tel. 09364 8098-0

www.benediktushoehe.de

Frauenfrühstück - 
Café mit Piff 
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ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau 
im Würzburger Westen e.V.; 

Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte 
Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e.V. beabsichtigt für das Jahr 2022 beim Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken die Förderung eines 
Regionalbud gets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche 
Entwicklung (FinR-LE) in Höhe von 90.000 EUR zu beantragen. 
Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die Förderung 
nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget 
im Förderbereich 1„lntegrierte Ländliche Entwicklung" (ILE) des 
Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Der ILE-Zusammenschluss Waldsassengau im Würzburger 
Westen e.V. ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch 
das ALE und unter Berücksichtigung der nachfolgend genann-
ten Bedingungen zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf. 

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berück sichtigung

• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich 
der erreichbaren Grundversorgung, at-traktiver und leben-
diger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und  
Landesplanung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturräume zu si chern und weiterzu-
entwickeln. 

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 EUR nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich 
um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der 
Förd,erung erfül lenden förderfähigen Nettoausgaben eines 
Projekts diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. An-
dernfalls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt ge-
wertet werden. In einem Aufruf kann pro Projekt nur ein An-
trag eingereicht werden. Eine Aufteilung von Projekten zur 
Unterschreitung der förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht 
zulässig. 

Dreizehn Gemeinden im westlichen Landkreis Würzburg setzen 
gemeinsam Projekte im Rahmen der Ländlichen Entwicklung um.

Erfahren Sie auf unserer Homepage oder im persönlichen 
Gespräch mehr zu unseren Aktivitäten sowie zum laufenden  
Förderprogramm „Regionalbudget“.

Allianz  
Waldsassengau e.V. 
Gemeinsam mehr erreichen! 

Anzeigen
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Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit 
deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnah-
menbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbind-
lichen Willenserklä rung zum Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch 
der Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten. 

Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag 
ein eindeutiges und ohne finanzielle Fol gen bleibendes Rück-
trittsrecht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung enthält oder unter einer aufschiebenden oder 
auflösenden Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der 
beantragten Zuwendung geschlossen wird. 

Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Ver-
trägen, die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (ein-
schließlich der Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei 
Baumaßnahl\l1en gel ten dementsprechend Planungsaufträge 
bis einschließlich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersu-
chungen und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, 
es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. Auch 
das Herrichten des Grundstücks (z.B. Planieren) gilt nicht als 
Beginn des Vorha bens, wenn die Auftragsvergabe hierfür von 
den weiteren Vergaben getrennt werden kann. 

Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der EU-Verord nung Nr. 1407 /2013 
vom 18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe Gewerbe) zu beachten. 

Fördergegenstand:  
Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur

a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen  

Bevölkerung,
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten 

lnfrastrukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der 

ländlichen Bevölkerung.
Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt wer-
den, dass der Durchführungsnachweis bis spä testens 
01.10.2022 vorgelegt werden kann. 

Zuwendungs- und Antragsberechtigte:

a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zu-
schuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsäch-
lich entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich 
Umsatzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 
% bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter Be-
rücksichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) 
festgelegten maximalen Zu wendung. Kleinprojekte mit einem 
Zuwendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert. 

Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus 
anderen Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort 
nicht ausgeschlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zu-
schüsse und Förderdarle hen) darf jedoch bei öffentlichen und 
gemeinschaftlichen Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnah-
men 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht über-
schreiten. Eine zusätzliche Förder.ung über die FinR-LE oder 
die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen 
Dorfentwicklungspro gramms (DorfR) ist nicht erlaubt. 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar. 

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget 
können Kleinprojekte durchgeführt wer den, die der Umsetzung 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und 
im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der 
Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgre mium, das 
sich aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt. 

Kriterien zur Projektauswahl:

Kriterium Bewertungsinhalt Punkte

1 Zielerreichung des ILEK  
(Konzept siehe Homepage der Allianz) 3

2  Beitrag zur Innenentwicklung 3

3 Beitrag zu Daseinsvorsorge und  
insbesondere soziale Teilhabe 3

4  Bürgerbeteiligung 3

5 Bedeutung für die Region 2

6 Innovativer Charakter 1

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten 
Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte 
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.

Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privat-
rechtlicher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Alli-
anz Waldsassengau im Würzburger Westen e.V. und dem Trä-
ger des ausgewählten Kleinprojekts geschlossen, in dem die 
Umsetzungsmodalitäten geregelt werden.

Termine: 

-  Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 28.02.2022 
-  Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortli-

chenStelle des ILE-Zusammenschlusses  
(Vorlage des Durchführungsnachweises): 01.10.2022

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit er-
gänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung > Regionalbudget) 
zur Verfügung.

Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:

Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses: 
Markt Neubrunn vertreten durch 1. Bürgermeister Heiko Menig 
Hauptstr. 27 in 97277 Neubrunn

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung:

Allianzmanager Jochen Diener 
Tel. 0160 - 95 02 08 57

www.allianz-waldsassengau.de

https://www.facebook.com/WestlicherLandkreisWuerzburg/
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Anzeigen

Werden Sie Teil eines Teams, in dem jeder Einzelne 
zum gemeinsamen Erfolg beiträgt!

Jetzt bewerben:
karriere.aldi-sued.de
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Sie wünschen sich einen sicheren Nebenjob, der sich auszahlt und bei dem Sie zeigen 
können, was in Ihnen steckt? Unterstützen Sie unser Filialteam als Aushilfe im Verkauf, 
indem Sie tatkräftig mit anpacken und die Verfügbarkeit unserer Waren zur 
Zufriedenheit unserer Kunden gewährleisten. Dabei erwartet Sie ein Team, das 
gemeinsam jeden Tag ein bisschen besser werden möchte. Entdecken Sie, was wir 
zusammen erreichen können.

DAFÜR NEHME
ICH JEDE HÜRDE.

Für mich. Für uns. Für morgen.

Aushilfe (m/w/x) Verkauf

Für uns – das sind Ihre Aufgaben
• Unterstützung unseres Filialteams
• Einsatz in verschiedenen Waren-

gruppen, zum Beispiel Kühlung, Aktion, 
Brot und Kuchen oder Obst und Gemüse

• Aufbau, Präsentation und Pfl  ege der 
Waren

• Lager Reinigungs- und Inventurarbeiten
• Beantwortung von Fragen unserer 

Kunden

Für morgen – das bringen Sie mit, um 
gemeinsam die Zukunft zu gestalten
• Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit
• Schnelligkeit und Sorgfalt
• Ausdauer und Freude an körperlicher 

Arbeit
• Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und 

Teamgeist
• Kontaktfreude und Spaß am Einzelhandel

Für mich – das bietet ALDI SÜD
• Einen attraktiven Stundenlohn in 

Höhe von 14,16 Euro plus Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld sowie tarifl ich 
AltersvorsorgeEinen unbefristeten 
Arbeitsvertrag und sechs Wochen Urlaub 
pro Jahr

• Minutengenaue Arbeitszeiterfassung
• Obst, Gemüse und Getränke kostenlos am 

Arbeitsplatz
• Sorgfältige Einarbeitung und interne 

Schulungen

Filialen in deiner Nähe fi ndest
du hier:
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Kinder und Familie

Krabbelstube  
Mäuseland Helmstadt

Abschied nach 35 Jahren Einsatz  
für Familien in Helmstadt 
Über 35 Jahre hat Lucia Mattke in Helmstadt die Krabbelstu-
be geleitet und übergibt nun mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge aus gesundheitlichen Gründen symbolisch 
den Schlüssel, und damit die Verantwortung für Gruppe, an 
Ramona Roese.

Bürgermeister Klembt dankte Mattke für Ihren Einsatz für die 
Gemeinde und insbesondere die Familien im Ort und eröffnete 
gleichzeitig die neuen Räume der Gruppe im Rathaus Helmstadt. 

Mattke hatte 1986 die Leitung der Krabbelstube, damals noch 
im alten Pfarrheim der Pfarrgemeide, übernommen und Ge-
nerationen von Kleinkindern dort ein Angebot unterbreitet, 
gemeinsam mit ihren Müttern, Vätern oder Großeltern ers-
te Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen und sich auszutau-
schen, zu spielen, basteln und zu singen. Beginnend mit den 
eigenen Kindern betreute sie im Anschluss die Krabbelgruppe 
durchgehend als Leitung und besucht das nun neu benannte 
„Mäuseland“ mit ihrem einjährigen Enkel. 

Auch die Organisation, Planung und Durchführung des weit 
über den Ort hinaus bekannten Kleiderbasar in der Welsbach-
halle Holzkirchhausen, übernimmt in Zukunft hauptverant-
wortlich Roese.

Die Krabbelgruppe „Mäuseland“ freut sich über weitere 
Teilnehmer bis ca. 3 Jahre und findet immer dienstags von 
9:15 bis 10:45 Uhr im EG des Rathauses in Helmstadt statt.

Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Grund- und Mittelschule 
Waldbüttelbrunn an der Weihnachtsaktion der Rumänienhilfe 
„Karl“ aus Dettelbach. In den letzten Wochen wurden, organi-
siert von der Lehrerin Carolin Koppitz, wieder fleißig Päckchen 
gesammelt. Die Kinder packten mit ihren Eltern insgesamt 87 
liebevolle Weihnachtspäckchen für arme Kinder oder Familien 
in Rumänien. Zwei Wochen vor Heiligabend wurden diese nun 
abgeholt und machen sich auf die weite Reise, um rechtzeitig 
anzukommen.

Vielen Dank an all die fleißigen Helfer!  
Die Kinder in Rumänien werden sich sehr freuen.

Foto: Mittelschule, Abholung der Weihnachtspäckchen durch die 
Rumänienhilfe „Karl“

Impfaktion an Schule
Die Impfaktion des mobilen Impfteams des Landratsamts 
Würzburg stieß bei Lehrkräften und Schülern der Grund- und 
Mittelschule auf reges Interesse. DIe Lehrkräfte nutzten das 
unkomplizierte Angebot vor Ort zum „Boostern“ und viele 
Schüler ab dem 12. Lebensjahr konnten sich an diesem Tag 
ihre Erstimpfung abholen. Dieses niederschwellige Ange-
bot, das in angenehmer und ruhiger Atmosphäre in Räumen 
der Schule vor Ort stattfand, nahmen Anfang November 50 
Personen in Anspruch und für den Zweitimpftermin & Boos-
tern sind mittlerweile schon über 80 Personen angemeldet. 

Foto: Mittelschule, Schülerin der 9M, Lisa Maier, bei der Anmeldung

Mittelschule  
Waldbüttelbrunn
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und vieles andere für Repräsentation und Werbung.
Partner für alle Vereine, Organisationen & Clubs.

• Vereinsfahnen
• Renovierungen
• Stickabzeichen
• Anstecknadeln
• Wimpel, Banner
• Beflaggung
•• Transparente
• Flaggenmaste

im Gewerbegebiet Höchberg
T. 0931 / 400 500  Fax 407 129

FDZ Springauf GmbH
Kilian-Keller-Straße 2
97232 Giebelstadt

Tel.: 09334-97 88 90

E-Mail:
giebelstadt@fdz-springauf.de 

WIR SUCHEN HÄUSER  
(gerne auch renovierungsbedürftige) 

  für Vorgemerkte Kunden

  Seriöse Wertermittlung garantiert!

Vereinbaren Sie einen  
Beratungstermin:
0931 32169-0

 Rottendorferstr. 15 a  ·  97074 Würzburg  ·  0931 32 169 - 0  ·  www.reinhart-immo.de

Sie möchten Ihr Haus verkaufen?
Sprechen Sie mit Ihren Spezialisten für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, 
Wohn-/Geschäftshäuser, Mehrfamilienhaus-Grundstücke und Gewerbe.

Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung & Know-how.

Anzeigen
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Kinder und Familie

Die Tafel  
Höchberg

Höchberger Tafel bietet Lebensmittel  
für Bedürftige
Seit der Gründung der Tafel Höchberg vor 16 Jahren findet je-
weils am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 
17.00 Uhr die Lebensmittelausgabe in Höchberg, Albrecht-
Dürer-Str. 3, statt.

Ehrenamtlich tätige Frauen und Männer sammeln die Lebens-
mittel bei den Händlern und Geschäften in Höchberg und in 
der Umgebung ein. Im Tafelladen wird dann sortiert und kont-
rolliert. So gelangen gute Lebensmittel, die nicht mehr in den Ver-
kauf kommen zu den Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. 

Der Leitgedanke der Tafel „Lebensmittel retten – Menschen 
helfen“ wird hier vorbildlich umgesetzt!

Für alle Beteiligten wäre es ein Erfolg und eine Erleichterung, 
wenn es gelingt, weitere Personen und Familien für € 2,- je Ein-
kauf mit guten Lebensmitteln zu versorgen.

Wenn Sie nachweisen können, dass ein Anspruch besteht, kön-
nen Sie sich bei der Tafel Höchberg unter Tel. 0170 - 75 65 770 
oder unter info@hoechberger-tafel.de melden. Ihre Gemeinde-
verwaltung wird Ihnen ebenfalls gerne behilflich sein.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!

Magdalena Roßbach 
1.Vorsitzende Tafel Höchberg e.V.

Kostenlose Beratung für Menschen  
mit Behinderung und deren Angehörige
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, 
berät zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer 
Fragen zur Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabege-
setz hat, einen Rat sucht, Informationen braucht oder sich aus-
tauschen möchte, kann sich an die EUTB wenden. Die EUTB 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur den Ratsuchenden 
gegenüber verpflichtet. Willkommen sind alle Menschen mit ver-
schiedensten Einschränkungen, Krankheit, Behinderung und egal 
in welchem Alter. Die IFD Würzburg GmbH ist Träger dieser EUTB.

EUTB Außensprechstunde in Uettingen: 
Wann:  1. Dienstag im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr  
Termine: 1.Februar, 8. März, 5. April, 3. Mai 2022

Wo: Aalbachtalhalle  
Barbarossasaal Wilhelmine-Fey-Straße 1 97292 Uettingen

Kontakt: Gerd Herold 
Mobil: 0151 58 02 91 34 oder Tel. 0931 386-600 66  
E-Mail: herold.gerd@eutb-wuerzburg.de

Die gültigen Corona Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. 

EUTB der IFD Würzburg GmbH 
Büro Würzburg,  Ottostr. 1, Würzburg, Tel. 0931 - 386-600 66

Offene Sprechstunde:  jeden Dienstag, 16:00 – 18:00 Uhr  
(am Telefon) Termine nach Absprache 
E-Mail:  info@eutb-wuerzburg.de 
www.eutb-wuerzburg.de | www.teilhabeberatung.de

Kath. Frauenbund  
Helmstadt

Herzliche Einladung  
zum Nachmittagskaffee im Pfarrheim, 
als Referentin kommt Frau Renate Förster und spricht zum 
Thema: „Lebensfreude auftanken“ Was machen wir, wenn der 
Benzintank unseres Autos leer ist – ganz einfach: zur Tankstel-
le fahren und Benzin tanken. Denn wir wissen, es geht nichts 
mehr, keinen Schritt vorwärts. Wie verfahren wir, wenn unser 
Lebensfreude-Tank leer ist? Wenn Gedanken, Situationen, Pro-
bleme uns die Lebensfreude „rauben“? Wir erfahren Anregun-
gen, wie wir Lebensfreude in allen Bereichen unseres Lebens 
täglich leben können. Wenn unser Lebensfreude-Tank immer 
öfter voll ist, können wir Freude auch auf unsere Mitmenschen 
ausstrahlen. 

Geplanter Termin ist Mittwoch, der 19. Januar  
um 14.00 Uhr im Pfarrheim Helmstadt 

Falls der Termin im Januar stattfinden kann, ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt. Die geltenden Coronaregeln sind zwingend zu 
beachten. Es sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Anmeldung bis 17. Januar bei Rita Schott, Tel. 09369 - 12 09

Online: www.tafel.de/spenden/jetzt-spenden

Foto: Nikolaus Urban

Spendenkonto: Tafel Deutschland e.V.
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE 6310 0205 0000 0111 8500
Bank für Sozialwirtschaft

Spenden Sie jetzt!

Solidarität  
zeigen, 

Tafel-Arbeit  
unterstützen
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Gesangverein Frohsinn  
Helmstadt   

Rückblick
Weihnachtsmann beim Frohsinn
Eine große Freude bereitete der Weihnachtsmann bei seinem 
Besuch den kleinen Sängerinnen und Sängern vom Frohsinn. 
Nach ein paar gemeinsamen Weihnachtsliedern unter dem Ad-
ventsfenster im Hof Frohsinn mit den anwesenden Eltern und 
Angehörigen der Kinder und weiteren Besuchern, überbrachte 
der Weihnachtsmann seine Geschenke für die Kinder, womit 
er ihre Augen zum Strahlen brachte. Musikalisch begleiteten 
Dirigent Rainer Kogelschatz am Klavier und Lea Gersitz an der 
Geige. Trotz der notwendigen Beachtung der durch Corona be-
dingten Abstandsregeln war eine adventliche Stimmung im schön 
weihnachtlich dekorierten Hof, bei viel Kerzenschein, zu verspüren.

Fotos: Armin Martin

Vorschau
Die Chorproben im Neuen Jahr im Haus Frohsinn beginnen 
nach dem zwangsweisen Ausfall durch die Pandemie wieder. 
Leider kann bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe des Mit-
teilungsblattes noch nicht gesagt werden wann genau. Wir hof-
fen jedoch auf einen Probenbeginn im Januar. Die Zeiten für 
die Proben ändern sich nicht im neuen Jahr. Allerdings haben 
wir die Chöre für die Kinder und die Jugend den Entwicklungen 
in den Altersgruppen entsprechend angepasst und mit jetzt 
besser passenden Namen versehen.

Der Kinderchor (vormals Bambinis) ab etwa 4 Jahren probt im-
mer dienstags um 16:55 Uhr und um 17:45 Uhr folgt dann der 
Jugendchor (vormals Kinderchor) ab etwa 10 Jahren.

RebelCanto probt auch dienstags um 19:00 Uhr.

Der Gemeinsame Chor schließlich am Dienstag um 20:30 Uhr.

Cantabile probt immer freitags um 19:30 Uhr.

Wir informieren rechtzeitig in geeigneter Weise wenn die  
Proben wieder starten können.

Für Neu- oder Wiedereinsteiger ist der Start in das neue Pro-
benjahr ein guter Zeitpunkt in einem unserer Chöre mit dem 
Singen zu beginnen. Probieren Sie es aus, dann werden Sie se-
hen und hören: Singen macht Freu(n)de beim Frohsinn!

Weitere Infos unter www.frohsinn-helmstadt.de

 
Wegen Mitarbeit am Benediktushhof 

sucht Ehepaarein Haus in Holzkirchenzu kaufen, 
möglichst mit Einliegerwohnung.

 
Wir freuen uns auf Ihr Angebot!

Tel.: 01590 - 61 69 560

CEMEX & Beuerlein GmbH & Co. KG
Steinbruch Helmstadt, Am Kettenberg
Tel. 09369-2360, Fax 0931-9706925
DEHelmstadt@cemex.com
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Aus Vereinen und Verbänden

Melomania Chor 
Helmstadt

Melomania Rückblick

Melomania Nikolaus
Auch in diesem Jahr ließen 
sich unsere Betreuerinnen der 
Nachwuchschöre etwas Beson-
deres zum Nikolaustag einfal-
len. Liebevoll wurden die selbst 
gebastelten Geschenktüten 
befüllt, ausgetragen und dabei 
an jedes Kind persönlich über-
geben. In dem Papiersäckchen 
erwarteten die Kinder dann Äp-
fel und Nüsse, aber auch einer 
der über 100 gebackenen le-
ckeren Muffins und ein kleines 
Geschenk für die kalten Tage, 
damit Tee oder Punsch immer 
schön warm bleiben.

Vielen lieben Dank für den unermüdlichen Einsatz und an Hel-
mut Mucha für die unterstützende Spende!

Einen Bericht und Fotos zum Nikolaus sind auf unserer Inter-
netseite (www.melomania.me) zu finden.

Melomania im Januar

Singstart
Nach der singfreien Zeit über Weihnachten und den Jahres-
wechsel, starten die Singproben der Nachwuchschöre und der 
Erwachsenenchöre zu folgenden Zeiten, sofern die Coronalage 
es zulässt:

Männerchor Melomania:  
Dienstag, 11. Januar  19:00 – 20:00 Uhr

Vocalensemble Melomania:  
Dienstag, 11. Januar 20:00 – 21:30 Uhr  
Ort: Hans-Böhm-Halle, Helmstadt

Melo-Mini:   15:45 - 16:30 Uhr  
Melo-Midi:  16:45 - 17:30 Uhr  
Melo-Maxi:   17:45 - 18:30 Uhr  
Dienstag, 18. Januar, Ort: Hans-Böhm-Halle, Helmstadt

Femina Melomania:  
Donnerstag, 20. Januar  19:30 – 21:00 Uhr  
Ort: Pfarrheim, Helmstadt

Mehr Melomania
Auf unseren Internetseiten informieren wir immer über den 
aktuellen Stand zu unseren Proben und Konzerten oder ande-
ren wichtigen Vereinsaktionen. Daneben gibt es auch zahlrei-
che Fotos und Videos unserer Aktivitäten und Auftritte.

Alle Termine stehen auch unter www.melomania.me oder 
www.chor-helmstadt.de

Der TV Helmstadt wünscht seinen Mitgliedern,  
Freunden und Unterstützern ein gesundes und 
glückliches neues Jahr 2022!

Wir bedanken uns bei allen HelferInnen und Übungslei-
terInnen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr!

Turnverein  
Helmstadt

Foto: Raiffeisenbank Höchberg eG, Auf dem Foto: links Stefan Bau-
nach 1. Schützenmeister, Rechts Frank Rudolf Raiba Höchberg Lei-
ter der Privatkundenbank

Schützengesellschaft  
Helmstadt 

Gute Nachrichten für 2022
Wir wünschen unseren Mitgliedern „Alles Gute vor allem Ge-
sundheit für das Jahr 2022“ und starten direkt mit einer Spen-
de von der Raiffeisenbank Höchberg, die wir zur Förderung der 
Jugendarbeit erhalten haben!

Sobald die Regeln Training und Co zulassen, informieren wir 
über unsere Trainingszeiten!

Wir freuen uns auf bessere Zeiten!
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Strickfrauen erwirtschaften 3.150 €
Die Strickwaren und Bastelartikel der Strickfrauen des Helm-
stadter Gartenbauvereins fanden auch in der Weihnachtszeit 
2021 wieder großen Anklang.

So konnte aus dem Verkauf von selbstgefertigten 
Strickwaren und Bastelartikel ein Erlös von 3.150 € 
erzielt und weitergegeben werden.

Neben dem Verein Hilfe gegen Krebs e.V. unterstützen die 
Strickfrauen die Aktion Patenkind der Main-Post und das Mal-
tester Kinderpalliativteam. 

Auch das Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken erhielt ei-
nen Spendenbeitrag. Pater Tobias von der Straßenambulanz/
Bahnhofsmission  konnte neben mehreren Kartons mit ferti-
gen Strickwaren auch eine Geldspende überreicht werden. 

So erhielt auch Peter Bergdoll für sein Afrika-Projekt finanzielle 
Unterstützung. 

Spendenbeiträge für Kirchenschmuck gingen an die Kirchen in 
Helmstadt und Wüstenzell.

In diesem Jahr boten die Strickfrauen während der Öffnungs-
zeiten von Daggis Adventsscheune den Verkauf ihrer Strick-
waren am benachbarten Wasserhäusle an. Außerdem wurde 
auch beim Christbaumverkauf der Helmstadter Feuerwehr am 
Rathausplatz ein Verkaufsstand platziert.

Verein für Gartenbau und  
Landespflege Helmstadt

Hausverkauf ist Profisache!
Nutzen Sie meine 30-jährige Berufs-
erfahrung bei Verkauf, Vermietung, 
Bewertung, Wohnrente und allen 
Fragen rund um Ihre Immobilie.
Rufen Sie mich 
einfach unverbindlich an!

Anzeigen

Gutschein
für eine kostenlose und unverbindliche

Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie

Fuderer Real Estate GmbH · Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Ausgezeichnete Vermarktungs chancen für Ihre Immobilie!
Nutzen Sie diesen Gutschein für eine 

kostenlose Bewertung Ihrer Immobilie.

Jetzt Termin vereinbaren:
Tel. 0931 991 75 00

Sandra Fuderer

Lohndruscharbeiten 
für Getreide/Raps/Erbsen mit neuester Technik 

wenig Bodendruck, Raube kein Bruchkorn
und garantiert sehr wenig Verluste

Tel.  0172-34 78 781

 

Ich suche einmal in der Woche,  Mittwoch Vormittag,  
Hilfe bei den Putzarbeiten  

in meinem Haus in Uettingen.
Wenn Sie ein Hund nicht abhält,  können Sie mich unter folgender 

Nummer erreichen: Tel. 09369 - 15 16
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Aus Vereinen und Verbänden

Die Nachfrage nach selbstgestrickten Socken, Mützen, Schals, 
Stirnbändern, Handschuhen, Bastelartikel usw. war auch in 
diesem Jahr wieder ungebrochen.

Leider wurde der alljährliche Würzburger Weihnachtsmarkt 
kurzfristig wegen Corona abgesagt und somit auch die Mög-
lichkeit, die über die Jahre gewachsene Stammkundschaft in 
Würzburg zu bedienen. Umso erstaunlicher ist der hohe Spen-
denerlös von 3.150 €, der letztendlich nur aus den Verkäufen 
in Helmstadt resultiert.

Die Strickfrauen sind stolz, einen solch hohen Betrag spenden 
zu können.

 
Neujahrsgruß
Der Gartenbauverein wünscht euch 
allen ein gutes neues Jahr, vor allen 
Dingen das, was im Augenblick am 
Wichtigsten ist, nämlich Gesundheit! 

Auf dass wir im nächsten Jahr wieder 
gemeinsam Feste miteinander feiern 
können!

Vortragsreihe des Arbeitskreises für Denkmal- und 
Geschichtspflege (ADG) im Verein für Gartenbau und 
Landespflege Helmstadt zur 1250 Jahresfeier des Marktes 
Helmstadt im Jahr 2022

Die ersten beiden Vorträge der Vortragsreihe müssen leider 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden. Die konkreten Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Nachfolgend noch einmal alle geplanten Vorträge der Vor-
tragsreihe:

7 Tage aus 1250 Jahren
Folgende Vorträge sind im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen:

1. Tag 20. Januar 772 Heute vor 1250 Jahren:
Die Geburtsurkunde von Helmstadt. Der Dorfherr Alwalah 
schenkt Helmstadt dem Kloster Fulda (Bernd Schätzlein).  
(wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben!)

2. Tag  2. März 1289 Heute vor 733 Jahren:
Verleihung der Helmstadter Burg Helmstadt unter den Grafen 
von Wertheim (Michaela Freudenberger). 
(wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben!)

3. Tag 14. Juli 1476 Heute vor 546 Jahren
Hans Böhm wird in Würzburg verbrannt. Ein berühmter Helm-
stadter und die Zeit der Reformation (Claus Müller)

4. Tag 26. Sept.1663 Heute vor 359 Jahren
Hans Wilhelm Haller zu Hallerstein, stirbt unter mysteriösen Um-
ständen. Das Erbe der Wertheimer Grafen (Bernd Schätzlein).

5. Tag  3. Okt. 1909 Heute vor 113 Jahren
Helmstadt 1909 – ein Fest von bayernweiter Bedeutung! Helm-
stadt im Königreich Bayern (Anna Vatteroth).

6. Tag 22. Nov. 1940 Heute vor 82 Jahren
Ludwina Werr wird in eine Tötungsanstalt verbracht. Helm-
stadt im Strudel der Zeit (Patrick Freudenberger).

7. Tag  30.12.1975 Heute vor 47 Jahren
Holzkirchhausen wird nach Helmstadt eingemeindet. Vom bäuer-
lich geprägten Dörfern zu modernen Kommunen (Edgar Martin).

Beitrag im Rahmen der Hauptveranstaltung des Marktes 
Helmstadt zur 1250 Jahrfeier
Kennen Sie Ihre Vorfahren? – wir zeigen Ihnen die Stammbäu-
me der Helmstadter ab 1600. Veröffentlichung und Vorstel-
lung des Familienbuches (Arbeitsgruppe Familienbuch)  
Bei Nachfrage: Besuch im Staatsarchiv Wertheim 
mit Einsicht in die dort verwahrten Unterlagen zur Geschich-
te des Marktes Helmstadt (bei entsprechender Nachfrage)
(Bernd Schätzlein).  

Wir freuen uns auf euer großes Interesse sobald wir loslegen  
können, mit unseren Vorträgen!

Christbaumsammlung
Wenn möglich, werden wir unsere Christbaumsammlung am 
Samstag, den 22. Januar durchführen. Bitte die Christbäume, 
befreit von allem Schmuck, gut sichtbar, jedoch nicht verkehrs-
gefährdend am Straßenrand abstellen. Für nähere Informati-
onen oder mögliche Änderungen bitten wir auf weitere Ver-
öffentlichungen und Aushänge in den Schaukästen zu achten.

Arbeitskreis Denkmal-  
und Geschichtspflege
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Genial normal zum Wunschgewicht
12-Wochen-Abnehmkurs, ab Dienstag, 11. Januar, beginnt ein neuer Kurse um 19.30 Uhr 
in Helmstadt, OT Holzkirchhausen im Pfarrhaus in der Frankenstraße 16.
Zwei weitere Kurse ab Mittwoch, den 12. Januar, 18.00 u. 19.30 Uhr in Kembach im Vereinsraum. 
Ich trete die Nachfolge von Beate Nordstrand an, sie hat einen 12 Wochenkurs entwickelt, 
an den wir uns halten. Die 12 Wochenthemen helfen durch gesundes Essverhalten Gewicht 
zu verlieren und dauern jeweils eine Stunde. Kosten: zu verlieren und dauern jeweils eine Stunde. Kosten: 118,- € + 20,- € für Buch u. Planer. 
Durchschnittsabnahme: 5 - 8 kg. Max. Teilnehmerzahl 10 Personen. 
Anmeldung bei: Barbara Ehmeier-Fertig     Babsief68@gmail.com    oder   Tel. 09397- 92 99 843

www.ich-lebe-leichter.com 

Gerolzhofen
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Katholische Pfarrgemeinde  
Helmstadt

Pfarrbüro Tel. 09369-23 62, Fax 09369-20 115,  
E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de 
Homepage der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-hlb.de 

ST. MARTIN -  Helmstadt ST.  ÄGIDIUS -  Holzkirchhausen

Gottesdienstplanung für Januar 2022
Gemeindegottesdienste finden nicht nach der 3G-Regel statt. 
Auch Trauergottesdienste sind aufgrund des öffentlichen Cha-
rakters nicht für die 3G-Regel geeignet.

Es gilt die auf Basis des Mindestabstands von 1,5 m berech-
nete Aufnahmekapazität der Kirche. Dieser Abstand ist auch 
einzuhalten, wenn vollständig Geimpfte und Genesene am 
Gottesdienst teilnehmen. Angehörige eines Hausstands sind 
zum Einhalten der Abstände untereinander nicht verpflichtet.

Gottesdienste mit besonderer Gemeinde können nach der 3G-
Regel gefeiert werden z.B. Taufen, Trauungen, Erstkommunio-
nen, Firmungen. Das heißt, hier beschränkt sich die Teilnahme 
allein auf Personen, die entweder vollständig geimpft, genesen 
oder entsprechend den Vorgaben getestet sind.

Es gilt durch strikte Eingangskontrollen sicher zu stellen, dass 
die 3G-Regel gänzlich erfüllt ist.

Ab dem Betreten des Kircheninnenraumes müssen alle Got-
tesdienstteilnehmer eine FFP2-Maske tragen, die am Platz ab-
gelegt werden darf. Von der Diözese Würzburg wird dringend 
empfohlen, die Maske während des gesamten Gottesdienstes 
zu tragen, vor allem aber beim Gemeindegesang.

Bei Gottesdiensten im Freien entfällt die Maskenpflicht. Aller-
dings muss zwischen allen Personen, die nicht zum gleichen 
Hausstand gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern ge-
währleistet sein.

Aufgrund dieser ganzen Auflagen werden wir weiterhin die 
Gottesdienste im Freien abhalten. So müssen wir niemanden 
an der Tür abweisen.

Änderungen vorbehalten. Beachten Sie bitte auch die aktuelle 
Gottesdienstordnung und die Aushänge in den Schaukästen.

Gottesdiensttermine im Januar

Sa. 01.01. Gottesdienst zum Jahresanfang  
17.00 Uhr  Holzkirchhausen

So. 02.01. Messfeier 
10.30 Uhr  Helmstadt

Do. 06.01. Gottesdienst zur Sternsingeraktion 
09.00 Uhr  Holzkirchhausen

10.30 Uhr  Gottesdienst zur Sternsingeraktion, Helmstadt

So. 09.01. Messfeier 
09.00 Uhr  Holzkirchhausen

10.30 Uhr  Messfeier, Helmstadt

Di. 11.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Helmstadt

Do. 13.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Holzkirchhausen,

So. 16.01. Messfeier 
09.00 Uhr  Helmstadt  
10.30 Uhr  Messfeier, Holzkirchhausen

Di. 18.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Helmstadt

Do. 20.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Holzkirchhausen

Sa. 22.01. Vorabendgottesdienst 
18.30 Uhr  Helmstadt

So. 23.01. Messfeier 
10.30 Uhr  Holzkirchhausen, 

Di. 25.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Helmstadt

Do. 27.01. Messfeier (in der Kirche) 
18.30 Uhr  Holzkirchhausen

Sa. 29.01. Vorabendgottesdienst 
18.30 Uhr  Holzkirchhausen

So. 30.01. Messfeier 
09.00 Uhr  Helmstadt

Josef 
Schwerdhöfer

  * 12.04.1943        07.11.2021

In unserem Leben hast Du Deinen Platz verlassen, 
in unseren Herzen bist Du immer bei uns!

Danke
an Pfarrer Grönert für die würdevolle Beisetzung, 
für all die Zeichen der Verbundenheit und die 
mitfühlenden Worte, dem Faschingsclub Helmstadt mitfühlenden Worte, dem Faschingsclub Helmstadt 
und der Freiwilligen Feuerwehr für die ehrenden 
Reden zur Beisetzung, für alle Blumen und 
Geldspenden. 

Dankeschön an alle Bekannten, Schulkolleginnen 
und -kollegen, Freunde und Verwandte, die unseren 
Sepp auf seinem letzten Weg begleitet haben! 
  
Helmstadt, im Dezember 2021    

    Monika Schwerdhöfer mit Kindern und Enkel

Anzeige
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Hofgut Lumee – sophia – Die Ur-Quelle des seins gmbH & co. Kg 
gutshof 1, 97259 greußenheim, tel. 0931/4605150
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Montag bis samstag 9.00 bis 18.00 Uhr
s0nntags                13.00 bis 16.00 Uhr 

Heimatprodukte - bleibe im Land und ernähre dich redlich!

Das HofgescHäft
für Das Leben

Das HofgescHäft
für Das Leben

„Vom Anbau bis zum Kunden”
Brot wie früher, Obst & Gemüse der Saison
„Vom Anbau bis zum Kunden”
Brot wie früher, Obst & Gemüse der Saison
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Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Staatsregierung.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage,  

dort werden Neuigkeiten  
und aktuelle Informationen veröffentlicht.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Uettingen

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Uettingen
Kirchplatz 1 im Milchhäusle, 97292 Uettingen, 
Tel. 09369 2391; E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de 
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

 
Das Pfarramt ist jetzt im „Milchhäusle“ am Kirchplatz

Öffnungszeiten:   Mittwoch von 08.30 bis 10.30 Uhr

Vakanzvertretung haben übernommen:
für Pfarramtsführungs- und Verwaltungsangelegenheiten: 
 Pfarrer Tilman Schneider, Thüngen 
 Tel.: 09360 / 99137 // tilman.schneider@elkb.de 

für Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen)  
 Pfarrerin Gudrun Mirlein, Remlingen 
 Tel.: 09369 / 2356 // pfarramt.remlingen@elkb.de 

für Gottesdienste: 
 Pfarrer Klaus Betschinske, Billingshausen 
 Tel.: 09398 / 281 // pfarramt.billingshausen@elkb.de 

für Konfirmandenarbeit: 
 Pfarrerin Astrid Männer, Oberaltertheim 
 Tel.: 09307 / 294 // pfarramt.oberaltertheim@elkb.de 

Termine:
Für Kinder: Krabbelgruppe  
  Dienstags von 9.30 – ca. 11.00 Uhr  
  im Barbarossasaal der Aalbachtalhalle 
  (unter Einhaltung der aktuellen Corona Regeln) 
  Anmeldung: Krabbelgruppe-Uettingen@gmx.de 

Für Senioren:   Club 60 & Ökumenischer Seniorentreff 
  Für alle Senioren und Interessierte

  Mi., 12. Januar ab 14.00 Uhr

Alle Veranstaltungen finden im Barbarossasaal in der Aalbachtal-
halle statt. (unter Einhaltung der aktuellen Corona Regeln).

Unsere Gottesdienste im Januar

Sa. 01. Jan. Neujahr 
17.00 Uhr Betschinske, Kollekte Orgel

So. 02. Jan.   kein Gottesdienst

Do. 06. Jan. Epiphanias, besonderer Gottesdienst 
10:30 Uhr mit Gesangverein, Kollekte Weltmission

So. 09. Jan. 1. Sonntag nach Epiphanias, Einladung zum 
12.30 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche

So. 16. Jan. 2. Sonntag nach Epiphanias 
10.30 Uhr Dekan Slenczka, Kollekte Famlienarbeit

So. 23. Jan.  3. Sonntag nach Epiphanias 
10.30 Uhr Krönert, Kollekte Diakonisches Werk der EKD

So. 30. Jan.  Letzter Sonntag nach Epiphanias 
9.00 Uhr Mirlein, Dekanatskollekte

So. 06. Feb. 4. Sonntag vor der Passionszeit 
10.30 Uhr Betschinske, Kollekte Klinik Clowns

Am 12.01.2022 ab 14.00 Uhr 
findet im Barbarossasaal für alle Senioren und Interessierte

 ein Vortrag mit Eberhart Nuß 
über„Vorsorgevollmachten“ statt

Es freut sich auf Euch der Ökumenische Seniorentreff & der Club 60.

Einladung zum 
ökumenischen Taizé-Gebet
katholische Kirche, Uettingen

23. Januar 2022

Gebet mit meditativen Texten und Gesängen aus Taizé

Nächster Termin: 20. Februar 2022

Wir sitzen in der ganzen Kirche verteilt.

Entsprechend den aktuellen Informationen tragen wir den 
Mund- und Naseschutz nur bis zu unserem Platz  

und dürfen wieder singen.

Einladung zum  
ökumenischen Taizé-Gebet 

 
katholische Kirche  

Uettingen 
 

24. Oktober 2021, um 18:30 Uhr 
 

 

 
 

Gebet mit meditativen Texten und Gesängen aus Taizé 
 
 
 

Die weiteren Termine sind:  21. November 
   23. Januar 2022 

 20. Februar 2022 
 
 

• Wir sitzen in der ganzen Kirche verteilt. 
 

• Entsprechend den aktuellen Informationen tragen wir den Mund- und Naseschutz nur bis zu 
unserem Platz und dürfen wieder singen. 
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Ärzte und Apotheken

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr  
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine können sich kurzfristig ändern;  
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Die Notruf-Nr. 112 hat folgende Vorteile: gebührenfrei  
wählbar auch mit Handys ohne Guthaben und vorwahlfrei  
sowohl im Festnetz wie auch in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst  
ist erreichbar unter der Rufnummer 116117.  
Unter dieser Rufnummer erreichen sie den Hausbesuchs-
dienst und bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen 
an wen und wohin sie sich wenden sollen.
Eine Anmeldung in einer der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg 
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Chirurgen und Orthopäden sind weiter in der bisherigen  
Bereitschaftspraxis an der Theresienklinik, Domerschulstr. 1. 

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst:  
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: 
www.notdienst-zahn.de

 Mo. 03.01. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5, Tel. 09391/98190 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19, Tel. 09306/1224

Di. 04.01.  Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 12c, Tel. 09395/251 
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, Tel. 09366/980103

Mi. 05.01. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21, Tel. 09391/98630 
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3, Tel. 09369/980280

Do. 06.01. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a, Tel. 09391/9088844 
St. Michaels-Apotheke, Würzburger Str. 2, Kirchheim, Tel. 09366/6933

Fr. 07.01.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5, Tel. 09394/718 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg Tel. 0931/661030

Sa. 08.01.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A, Tel. 09342/1830 
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6, Tel. 09369/2755

So. 09.01. Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim, Tel. 09342/9177300 
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 12, Giebelstadt, Tel. 09334/99917

Mo. 10.01. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Tel. 09342/5100 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22, Tel. 09306/3125

Di. 11.01.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31, Tel. 09391/98990 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59, Tel. 0931/3043020

Mi. 12.01. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2, Tel. 09369/99199 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34, Tel. 0931/48444

Do. 13.01. Schäfer’s Apotheke, Lengfurter Straße 53, Kreuzwertheim, Tel. 09342/21999 
 Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen, Tel. 09333/243

Fr. 14.01.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5, Tel. 09391/98190 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19, Tel. 09306/1224

Sa. 15.01.  Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 12c, Tel. 09395/251 
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, Tel. 09366/9801203

So. 16.01. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21, Tel. 09391/98630 
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3, Tel. 09369/980280

Mo. 17.01. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a, Tel. 09391/9088844 
St. Michaels-Apotheke, Würzburger Str. 2, Kirchheim, Tel. 09366/6933

Di. 18.01.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5, Tel. 09394/718 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg Tel. 0931/661030

Mi. 19.01. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A, Tel. 09342/1830 
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6, Tel. 09369/2755

Do 20.01.  Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim, Tel. 09342/9177300 
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 12, Giebelstadt, Tel. 09334/99917

Fr.  21.01. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Tel. 09342/5100 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22, Tel. 09306/3125

Sa. 22.01.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31, Tel. 09391/98990 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59, Tel. 0931/3043020

So. 23.01. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2, Tel. 09369/99199 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34, Tel. 0931/48444

Mo. 24.01. Schäfer’s Apotheke, Lengfurter Straße 53, Kreuzwertheim, Tel. 09342/21999 
Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen, Tel. 09333/243

Di. 25.01.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5, Tel. 09391/98190 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19, Tel. 09306/1224

Mi. 26.01. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 12c, Tel. 09395/251 
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, Tel. 09366/9801203

Do. 27.01. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21, Tel. 09391/98630 
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3, Tel. 09369/980280

Fr. 28.01.  easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a, Tel. 09391/9088844 
St. Michaels-Apotheke, Würzburger Str. 2, Kirchheim, Tel. 09366/6933

Sa. 29.01.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5, Tel. 09394/718 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg Tel. 0931/661030

So. 30.01. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A, Tel. 09342/1830 
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6, Tel. 09369/2755

Mo. 31.01.  Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim, Tel. 09342/9177300 
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 12, Giebelstadt, Tel. 09334/99917

Di. 01.02.  Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Tel. 09342/5100 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22, Tel. 09306/3125

Mi. 02.02. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31, Tel. 09391/98990 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59, Tel. 0931/3043020

Do. 03.02.  Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2, Tel. 09369/99199 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34, Tel. 0931/48444

Fr. 04.02.  Schäfer’s Apotheke, Lengfurter Straße 53, Kreuzwertheim, Tel. 09342/21999 
Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen, Tel. 09333/243

Sa. 05.02.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5, Tel. 09391/98190 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19, Tel. 09306/1224

Anzeige
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Besuchen Sie 
uns in der 

Schustergasse!

Walter in Würzburg: 
I H R  O P T I K E R  &  H Ö R A K U S T I K E R 

O P T I K . A K U S T I K

WALTER Optik . Akustik 
Kathrin & Michael Walter GbR

Schustergasse 2+3 . 97070 Würzburg 
Optik:  0931-14077 . Akustik:  0931-18040

 OptikWalter    @walteroptikakustik 
optiker-walter.de

Fit ins Neue Jahr!

Dr. Monika Schatz

Privatpraxis Dr. med. Monika Schatz
Juliuspromenade 7, 97070 Würzburg

 

info@gesundmituns.de // www.gesundmituns.de

PRIVATPRAXIS / AESTHETIKZENTRUM

WILLKOMMEN IM ZENTRUM WÜRZBURGS

Jetzt Termin vereinbaren!
0931 / 70 52 66 70

Gewichtsreduktion
Body Contouring
Mikronährstoffanalyse
nicht-invasive Ästhetik

einfach gut aussehen!



Anzeigen

1,,Young Driver”: Young Driver sind junge Leute, die am Tag der Bestellung zwischen 16 und 21 Jahre alt sind. Stichtag für den Ablauf der Aktionsberechtigung ist damit 
der 21. Geburtstag. Die verbindliche Bestellung muss aber nicht zwingend auf den „Young Driver“ laufen. Folgende Konstellationen sind möglich: Zulassung auf den 
„Young Driver“ bzw. einer volljährigen Person unter derselben Adresse bzw. einen Elternteil des „Young Driver“. Preisvorteil 5.000 € + 1.000 € "Young Driver" Preisvorteil 
inklusive. | 2Leasing: Zzgl. Überführungskosten i.H.v.  990 € und zzgl. Zulassungskosten i.H.v. 140 €. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler, gemeinsam mit dem Kunden, die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen 
zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. | Nur solange der Vorrat reicht.

LEASE DIR JETZT DEINEN ERSTEN VOLKSWAGEN UP! GTI
YOUNG DRIVER

nur 165,-EUR

2

VOLKSWAGEN UP! GTI 1.0 TSI 85 KW (115 PS) | 6-GANG
KRAFTSTOFFVERBRAUCH (l/100 km)
innerorts 6,1; außerorts 4,2; kombiniert 4,9; Emissionswert kombiniert 112, Effizienzklasse C.

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS
Klimaanlage "Climatronic", 4 Türen, Radio "Composition Phone", Fahrerassistenzpaket inkl. Rückfahrkamera, DAB+, Sportfahrwerk, 
4 Leichtmetallräder "Brands Hatch" 6,5 J x 17 in Schwarz, Vordersitze beheizbar u.v.m.

Sonderzahlung.................................................................................
Jährliche Fahrleistung.......................................................
Nettodarlehensbetrag...................................................
Gesamtbetrag.........................................................................

Sollzinssatz..................................................................................
Effekt. Jahreszins.......................................................................
Vertragslaufzeit..................................................................
Monatliche Brutto-Leasingrate.....................................

€ 0,-
10.000 km

€ 17.164,77
€ 7.920,-

2,47 %
2,47 %

48 Monate
€ 165,-


